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Anwesend: 
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1.  Abg. Axel Miesner (CDU), Vorsitzender 
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3.  Abg. Marcus Bosse (SPD) 

4.  Abg. Dunja Kreiser (i. V. d. Abg. Axel Brammer) (SPD) 
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12.  Abg. Dr. Frank Schmädeke (CDU) 

13.  Abg. Christian Meyer (i. V. d. Abg. Imke Byl) (GRÜNE) 

14.  Abg. Horst Kortlang (FDP) 

15.  Abg. Stefan Wirtz (AfD) 

 

 

Von der Landesregierung: 

Minister Lies (MU). 
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Außerhalb der Tagesordnung: 

Billigung von Niederschriften  

Der Ausschuss billigte die Niederschrift über die 

57. Sitzung. 

 

Ergänzung des Unterrichtungsgegenstands in 

TOP 6 

Abg. Dunja Kreiser (SPD) bat darum, im Kontext 

der Unterrichtung durch die Landesregierung zu 

den Revisionsarbeiten im Kernkraftwerk Grohnde 

kurz über die Luftqualitätsmessungen in Nieder-

sachsen im Hinblick auf die Brände in Tscherno-

byl zu informieren. - Der Ausschuss machte sich 

diese Bitte zu eigen. 

 

Terminplanung 

Vors. Abg. Axel Miesner (CDU) stellte die Pla-

nung des Besuchs der Schachtanlage Asse II am 

31. August 2020, der anschließenden Aus-

schusssitzung vor Ort und des sich an das Ende 

der Sitzung anschießenden Gesprächs mit der 

Bürgerinitiative vor. Er ergänzte, diese Planung 

stehe selbstverständlich unter einem Covid-19-

bedingten Vorbehalt. 

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 1: 

a) Entwurf eines Gesetzes zum Verbot von 

Erdgas- und Erdölbohrungen im nieder-

sächsischen Wattenmeer 

Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen - Drs. 18/4824 

b) Einmaliges Ökosystem schützen: Förde-

rung von Öl und Gas im niedersächsischen 

Wattenmeer beenden 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - 

Drs. 18/4823 

Zu a) erste Beratung: 58. Plenarsitzung am 

23.10.2019 

federführend: AfUEBuK;  

mitberatend: AfRuV 

Zu b) erste Beratung: 58. Plenarsitzung am 

23.10.2019 

AfUEBuK 

Zuletzt behandelt: 52. Sitzung am 11.11.2019 

 

Unterrichtung durch die Landesregierung  

MR Dr. Sachs (MU): Zur Beratung liegen dem 

Landtag ein Entschließungsantrag und ein Ge-

setzentwurf zum Verbot von Erdgas- und Erd-

ölbohrungen im niedersächsischen Wattenmeer 

zur Beratung vor. In der Beratung werden Belan-

ge des Naturschutzes und bergfachliche sowie 

bergrechtliche Aspekte, aber auch Wasser-

schutzbelange zu bewerten sein. Deswegen sind 

das Umweltministerium mit mehreren Referaten 

und das Wirtschaftsministerium damit befasst und 

heute hier vertreten.  

Es wird eine Änderung des Gesetzes über den 

Nationalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“ 

(NWattNPG) bezüglich des Schutzzweckes und 

der Schutzbestimmungen bzw. der Verbote vor-

geschlagen. 

Die bundesrechtliche Grundlage für den Landes-

gesetzgeber bezüglich des Naturschutzrechts 

und der Nationalparke ist § 24 des Bundesnatur-

schutzgesetzes (BNatSchG). Dort heißt es: 

„Nationalparke haben zum Ziel, in einem 

überwiegenden Teil ihres Gebiets den mög-

lichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge 

in ihrer natürlichen Dynamik zu gewährleis-

ten.“ 

Es gibt also nicht überall einen absoluten Schutz, 

sondern es liegen von der bundesgesetzgeberi-

schen Seite gewisse Einschränkungen im 

Schutzzweck vor. Ob der Schutzzweck in absolu-

ter Weise, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, 

aufgenommen werden kann oder ob darauf 

Rücksicht zu nehmen ist, dass der Schutzzweck 

schon von Bundesrechts wegen der Formulierung 

„in einem überwiegenden Teil“ auf einen „mög-

lichst ungestörten Ablauf“ bezogen ist, ist zu dis-

kutieren. 

Diese den Nationalpark betreffenden Einschrän-

kungen finden sich in den vom Bundesgesetzge-

ber vorgesehenen Schutzbestimmungen. Die 

Frage, ob ein Nationalpark in allen Teilen seiner 

Fläche auf gleiche Weise auf das Allerstrengste 

geschützt ist, ist vom Bundesgesetzgeber ein 

wenig einschränkend beantwortet, weil National-

parke anders als Naturschutzgebiete von einer 

Großräumigkeit geprägt sind, was für den Natio-

nalpark „Niedersächsisches Wattenmeer”, der mit 

über 320 000 ha den größten Nationalpark dar-

stellt, in besonderer Weise gilt. In Anbetracht der 

Großräumigkeit hat der Bundesgesetzgeber vor-

gesehen, dass Ausnahmen im Schutzstatus vor-

zusehen bzw. abzuwägen sind.  

Im zweiten Teil des Gesetzentwurfs in der Druck-

sache 18/4824 wird eine Verbotserweiterung vor-

geschlagen. Das allgemeine Zerstörungs-, Be-

schädigungs- und Veränderungsverbot in § 6 

NWattNPG soll durch das das Verbot von Boh-

rungen und Sprengungen zum Zwecke der Auf-

suchung und Förderung von Erdöl und Erdgas 

akzentuiert werden.  

Es gilt allgemein, dass über die Angemessenheit 

eines Verbots in atypischen Einzelfällen ent-

schieden werden und in der Folge eine Befreiung 

von dem Verbot erteilt werden kann. Wenn der 

Gesetzgeber dieses Verbot, das im Naturschutz 

angelegt ist, mit einer speziellen Verbotsnorm 

aber abrundet bzw. punktuell schärft, können kei-

ne Befreiungen von dem Verbot mehr erteilt wer-

den.  

Es ist zu entscheiden, ob ein Verbot von Bohrun-

gen in absoluter Form erforderlich ist, oder ob der 

Schutz des Nationalparks „Niedersächsisches 

Wattenmeer“ mit alternativen Maßnahmen adä-

quat durchzuführen ist. Das könnte z. B. mit 

Schutzmaßnahmen im Zuge der bergrechtlichen 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/04501-05000/18-04824.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/04501-05000/18-04823.pdf
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Zulassung der Bohr- und Fördermaßnahmen 

stattfinden. Auch ist abzuwägen, ob abgelenkte 

Bohrungen, die von außen unterhalb des Natio-

nalparks geführt werden, in gleicher Weise so ab-

solut reglementiert werden wie Bohrungen inner-

halb des Nationalparks. Das gilt es auch hinsicht-

lich der fachlichen Beeinträchtigungen zu beden-

ken, die zu befürchten sind, wenn diese Erdgas- 

und Erdölbohrungen vorbereitet und durchgeführt 

werden.  

Damit das Gesetz einer Verhältnismäßigkeitsprü-

fung standhält, müssten auch andere Belange als 

die des Naturschutzes in die Überlegungen mit 

einbezogen werden. Hier wird man sich mit Roh-

stoffsicherungsbelangen und Fragen des Be-

standschutzes - wenn bereits Claims an Ölexplo-

rationsunternehmen verteilt wurden - auseinan-

dersetzen müssen.  

Es handelt sich folglich um ein rechtlich sehr 

komplexes Feld, zu dem sich die Regelungsvor-

schläge erst in der Gesamtbetrachtung zusam-

men mit den naturschutzfachlichen und berg-

rechtlichen Gesichtspunkten sowie Belangen des 

Wasserschutzes würdigen lassen.  

Frau Dr. Galler (MU): Ich möchte die Ausführun-

gen vorbehaltlich der Prüfung von Erforderlichkeit 

und Verhältnismäßigkeit um fachliche Aspekte 

ergänzen. 

Zum Schutzzweck des Nationalparks „Nieder-

sächsisches Wattenmeer“ 

Der Schutzzweck des Nationalparks „Nieder-

sächsisches Wattenmeer” ist sehr weit gefasst 

und umfasst den Erhalt der biologischen Vielfalt, 

den besonderen Schutz einzelner Lebensraumty-

pen, Tier- und Pflanzenarten und insbesondere 

auch der nach der europäischen FFH- und Vo-

gelschutz-Richtlinie geschützten Arten- und Le-

bensräume. Dazu gehören die Vogelwelt, Fische 

und Meeressäuger, charakteristische Tier- und 

Pflanzenarten - u. a. das Benthos - sowie typi-

sche Lebensräume des Wattenmeeres wie das 

Watt, die Sand- und Schillbänke und viele andere 

mehr. Damit ist auch der Schutz des Meeresbo-

dens und des Wassers als Lebensraum impliziert.  

Der Schutzzweck des Großschutzgebietes Natio-

nalpark „Niedersächsisches Wattenmeer” setzt 

gleichzeitig auf übergeordneter Ebene an. Es 

geht um den Schutz des Ökosystems und der 

teils großräumigen ökosystemalen Zusammen-

hänge sowie der Naturdynamik. Natürliche Abläu-

fe in den Lebensräumen des Wattenmeeres, die 

besondere Eigenart und Einzigartigkeit der Natur-

landschaft sowie das charakteristische Land-

schaftsbild sind Schutzgegenstände des Natio-

nalparks. Es sind vor allem diese Aspekte, die 

das Wattenmeer als UNESCO-Weltnaturerbe 

ausmachen und seinen einzigartigen universellen 

Wert prägen. 

Die im Boden gebundenen bzw. im Untergrund 

anstehenden Bodenschätze sind in diesem 

Schutzzweck nur insoweit eingeschlossen, als sie 

Teil des natürlichen Systems sind. Der Schutz-

zweck lässt sich am ehesten auf die oberflächen-

nah anstehenden Bodenschätze beziehen, da 

sich hier Veränderungen des natürlichen Systems 

durch abbaubedingte Veränderungen des Boden-

reliefs und der Oberflächenstruktur einstellen 

können. 

Vor dem Hintergrund des Schutzgegenstands des 

Nationalparks auf der einen und der Art des Ein-

griffsvorhabens auf der anderen Seite ergibt sich 

die naturschutzfachliche Begründung eines Ver-

bots von Öl- und Gasbohrungen im Nationalpark 

„Niedersächsisches Wattenmeer“. Ebenso ergibt 

sich die Frage, inwieweit dieses Verbot auf abge-

lenkte Bohrungen von außerhalb des National-

parkgebiets auszuweiten ist. 

Zu den Störwirkungen durch Öl- und Gasbohrun-

gen 

Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Wirkungen 

von Öl- und Gasbohrungen können zu erhebli-

chen Beeinträchtigungen der FFH-Lebensraum-

typen und -arten führen und damit das Watten-

meer als einzigartige Naturlandschaft stören und 

gefährden. Es kann zu unterschiedlichen Störwir-

kungen wie Scheuch- und Barriereeffekten sowie 

Vermeidungsverhalten bei den Vögeln und Mee-

ressäugern kommen. Die technischen Anlagen 

haben natürlich aber auch Auswirkungen auf das 

Landschaftserleben, was für die Wahrnehmung 

des UNESCO-Weltnaturerbes natürlich von Be-

deutung ist. Zwischen einer Erkundungsbohrung 

und der eigentlichen Förderung der Rohstoffe be-

stehen - schon aufgrund der Dauer des jeweiligen 

Eingriffs - Unterschiede in der Erheblichkeit der 

Störwirkungen.  

Darüber hinaus bestehen sowohl für Erkun-

dungsbohrungen als auch für die eigentliche För-

derung betriebsbedingte Risiken durch Stör- bzw. 

Unfälle und andere unvorhersehbare Ereignisse. 

Es besteht das Risiko von irreparablen  oder über 
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Jahrzehnte andauernden Umweltzerstörungen. 

Hohe Sicherheitsstandards können die Wahr-

scheinlichkeit solcher Ereignisse auf ein Minimum 

reduzieren, aber nicht gänzlich ausschließen.  

Öl- und Gasbohrungen können Bestandteile und 

Schutzgegenstände des Nationalparks „Nieder-

sächsisches Wattenmeer“ somit zerstören, be-

schädigen oder verändern. Daher werden diese 

Eingriffe von den geltenden Verbotsregelungen 

des Nationalparkgesetzes im Grunde mit erfasst. 

Die Aufnahme eines expliziten Verbotes von Öl- 

und Gasbohrungen in das Gesetz über den Nati-

onalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“ würde 

aber zusätzlich für Klarheit sorgen und ist aus na-

turschutzfachlicher Sicht deswegen wünschens-

wert.  

Inwieweit dies auch auf abgelenkte Bohrungen 

vom Festland aus zu beziehen wäre, ist zu prü-

fen. Da die eigentlichen Bohreinrichtungen bei 

dieser Technik außerhalb des Nationalparks auf 

dem Festland verortet wären, scheinen die mögli-

chen Beeinträchtigungen durch Bau, Anlage und 

Betrieb zunächst deutlich geringer zu sein. Zu be-

rücksichtigen und noch genauer zu klären wäre 

aber auch hier, welche Risiken bei diesem Vor-

gehen durch etwaige Störfälle für das Watten-

meer und die jeweiligen Schutzgegenstände be-

stehen.  

Zu internationalen Vereinbarungen und Verträgen 

Ein Verzicht auf die Öl- und Gasbohrung im Nati-

onalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“ ist vor 

dem Hintergrund bestehender internationaler 

Vereinbarungen und Verträge zu begrüßen.  

Zum einen ist eine Öl- und Gasförderung nach 

Auffassung des Welterbekomitees mit einem 

Welterbestatus nicht vereinbar. Die UNESCO 

bewertet die Öl- und Gasförderung als eine der 

zehn weltweit bedeutendsten Gefährdungsfakto-

ren für Welterbestätten. Die für die Exploration 

vorgesehenen Bereiche an der Wurster Küste lie-

gen allerdings nicht im Welterbegebiet, da sie 

seinerzeit aus dem Antrag für das UNESCO-

Welterbegebiet herausgenommen wurden. 

Deutschland ist gegenüber der UNESCO zur Mit-

teilung von Vorhaben und Projekten verpflichtet, 

die negative Auswirkungen auf den außerge-

wöhnlichen universellen Wert des Welterbes ha-

ben können. Das wäre bei den in Rede stehen-

den Explorationen der Fall. 

Auch auf der trilateralen Ebene bestehen ge-

meinsame Ziele in Bezug auf Öl- und Gasgewin-

nungsanlagen und Aufsuchungen. Der Watten-

meerplan 2010 als Rahmenplan der trilateralen 

Wattenmeerzusammenarbeit der Niederlande, 

Deutschlands und Dänemarks beinhaltet ver-

schiedene Aussagen zu diesem Thema. Es sind 

Ziele für das als Weltnaturerbe anerkannte Gebiet 

formuliert:  

„Für das als Weltnaturerbe anerkannte Ge-

biet haben Deutschland und die Niederlande 

ihr Bekenntnis bekräftigt, auf Maßnahmen 

zur Aufsuchung und Gewinnung von Öl und 

Gas an Standorten innerhalb des angemel-

deten Gebietes im Einklang mit geltendem 

Recht zu verzichten.“ 

„In den Bereichen des Naturschutzgebietes, 

die nicht als Weltnaturerbe ausgewiesen 

worden sind, sind Erkundungsmaßnahmen 

im Einklang mit nationalem Recht gestattet, 

wenn begründeterweise glaubhaft gemacht 

ist, dass die Lagerstätten von einem außer-

halb des Naturschutzgebietes liegenden 

Standort aus ausgebeutet werden können. 

Da ein Rückgang des Naturwertes insge-

samt verhindert werden muss, werden die 

Erkundungsmaßnahmen räumlich und zeit-

lich geregelt. Gegebenenfalls sollten flankie-

rende Studien sowie Schadensminderungs- 

und Kompensationsmaßnahmen durchge-

führt werden.“ 

Der Wattenmeerplan 2010 ist eine politische Ver-

einbarung, aber kein rechtsverbindliches Doku-

ment. 

MR Conrad (MW): Ich gehe ergänzend auf die 

geplante niederländische Bohrung vor Borkum 

und einige weitere Aspekte der Erdöl- und Erd-

gasförderung im Wattenmeer ein. 

Zum aktuellen Stand der geplanten Erdgasförde-

rung der Niederlande vor Borkum 

Auslöser des Gesetzesentwurfs waren die Debat-

ten im Landtag über das niederländische Vorha-

ben, eine Erdgasförderung an der deutsch-

niederländischen Grenze vor Borkum zu entwi-

ckeln. Seit der letzten Landtagsdebatte hat sich 

der Sachstand nicht wesentlich verändert. Da-

mals wurde berichtet, dass die Öffentlichkeitsbe-

teiligung für die Erstellung einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung - u. a. auch auf Borkum - durch-

geführt worden ist. Die Ergebnisse werden vom 
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niederländischen Wirtschaftsministerium, das die 

zuständige Genehmigungsbehörde ist, gesam-

melt und ausgewertet. Auf Basis dieser Informati-

onen schreibt das niederländische Wirtschaftsmi-

nisterium aktuell das Pflichtenheft für das Unter-

nehmen ONE-Dyas B.V., das zur Prüfung im 

Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

heranzuziehen ist. Dazu gehören sicherlich auch 

die möglichen Auswirkungen auf das Wattenmeer 

des Landes Niedersachsen, die Insel Borkum und 

die dahinter liegenden Inseln. 

Wir haben die Gelegenheit ergriffen, die Position 

und Erwartungshaltung der Landesregierung ge-

genüber dem niederländischen Wirtschaftsminis-

ter deutlich zu machen, damit die Interessen des 

Landes Niedersachsen angemessen berücksich-

tigt werden. Gleichzeitig haben wir diesen Appell 

mit dem Wunsch nach einem Treffen von Herrn 

Minister Dr. Althusmann mit dem niederländi-

schen Wirtschaftsminister verbunden. Dieses An-

sinnen wurde positiv aufgenommen, und nach der 

Fertigstellung des Pflichtenheftes soll es zu ei-

nem Gespräch kommen.  

Das Projekt liegt nicht im Nationalpark „Nieder-

sächsisches Wattenmeer“, und darüber hinaus 

sind uns keine im Nationalpark geplanten Bohr-

aktivitäten bekannt. Bekanntlich gab es vor eini-

gen Jahren die Überlegung der RWE Dea, eine 

Erkundungsbohrung vorzunehmen, doch davon 

wurde nach unserer Kenntnis inzwischen Abstand 

genommen.  

Zu den Anträgen zum Verbot von Erdgas- und 

Erdölbohrungen im niedersächsischen Watten-

meer 

Eine Überprüfung durch das Landesamt für Berg-

bau, Energie und Geologie (LBEG) findet nicht 

flächendeckend, sondern projektbezogen statt. 

Bei diesen Prüfungen werden auch überwiegende 

öffentliche Interessen berücksichtigt, wozu der 

Natur- und Wattenmeerschutz auf der Grundlage 

von Naturschutzrecht und Wattenmeerplan 2010 

zählen.  

Die möglichen beeinträchtigenden Umweltauswir-

kungen eines solchen Projekts sind korrekt wie-

dergegeben worden. Durch die Erdölförderinsel 

Mittelplate, die seit 30 Jahren mitten im schles-

wig-holsteinischen Watteneer Erdöl fördert, sind 

uns die mit einem solchen Projekt einhergehen-

den Emissionen wie Lärm bekannt. Uns ist be-

wusst, mit was für einem Eingriff ins Wattenmeer 

ein solches Projekt verbunden ist. In der Land-

tagsdebatte wurden Vergleiche mit Groningen 

vorgetragen, um festzuhalten, welche Bedeutung 

ein derartiger Eingriff für den Standort Watten-

meer hat. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, 

dass eine Erdölförderplattform dieser Art in Nie-

dersachsen überhaupt in Betracht gezogen wird.  

Zur Frage einer abgelenkten Bohrung 

Ob vom Land aus eine Lagerstätte in 12 bis 

14 km Entfernung über eine abgelenkte Bohrung 

erschlossen werden kann, wie es in Schleswig-

Holstein schon seit 10, 15 Jahren praktiziert wird, 

hängt davon ab, wo sich die Lagerstätte befindet 

und welche Auswirkungen das haben wird. Das 

ist, wie gesagt, aber im Einzelfall zu prüfen. Eine 

Erkundungsbohrung kann nach dem trilateralen 

Wattenmeerabkommen nur in Betracht gezogen 

werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass 

die Gewinnung vom Land aus möglich ist. Die 

maximal realisierbare horizontale Bohrstrecke 

von 12 bis 14 km grenzt den Radius dafür ein. 

Zum Handlungsspielraum des Landesgesetzge-

bers 

Übrigens forderte eine Petition in Schleswig-

Holstein, das Frackingverbot ins Wassergesetz 

des Landes Schleswig-Holstein zu übertragen, 

um ein landesweites Verbot zu erwirken. Das 

Schleswig-Holsteinische Landesverfassungsge-

richt hat einen entsprechenden Gesetzgebungs-

vorschlag des Landes abgelehnt und entschie-

den, dass dies in den Zuständigkeitsbereich des 

Bundes falle. Es muss also geprüft werden, wel-

che Handlungsoptionen dem Land vor dem Hin-

tergrund des Bundesrechts gegeben sind. 

 

Aussprache 

Abg. Christian Meyer (GRÜNE): Vielen Dank für 

drei Gründe, warum die Förderung von Erdöl und 

Erdgas im Wattenmeer verboten sein sollte: Sie 

erläuterten, dass Ausnahmen für Öl- und Gasför-

derung möglich wären, weil ein Totalschutz des 

Wattenmeeres nicht besteht. Naturschutzfachlich 

wäre ein solcher Schutz aufgrund der erheblichen 

Risiken und Umweltauswirkungen aber notwen-

dig.  Auch politisch wäre eine Verschärfung des 

Verbots sinnvoll: Wenn die Öl- und Gasförderung 

nicht einmal im Nationalpark „Niedersächsisches 

Wattenmeer“ verboten werden, wäre es schwie-

rig, zu argumentieren, weshalb die niederländi-
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schen Bohrungen vor Borkum nicht wünschens-

wert sind.  

Es ist eine Naturschutzrechtsnovelle in Arbeit, 

und meine Frage ist, ob die Landesregierung das 

Verbot in diese mit aufnimmt.  

MR Dr. Sachs (MU): Der Entwurf des Gesetzes 

zur Änderung des Niedersächsischen Ausfüh-

rungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz 

und weiterer Gesetze einschließlich des Geset-

zes über den Nationalpark „Niedersächsisches 

Wattenmeer“ sieht diese Ergänzung in seiner 

derzeitigen Fassung nicht vor, weil die Landesre-

gierung nicht vorgreiflich sein wollte, da die hier 

besprochenen Landtagsdrucksachen hier noch 

zur Beratung vorliegen. Wenn das Artikelgesetz 

der Landesregierung in seiner Gänze zur Bera-

tung gebracht wird, besteht durchaus die Mög-

lichkeit, die Erkenntnisse aus der Beratung über 

diese beiden Drucksachen in den laufenden Be-

ratungsprozess zur Naturschutzrechtsnovelle ein-

fließen zu lassen.  

* 

Der Ausschuss kam überein, die Beratung des 

Gesetzentwurfs und des Antrags nach der Aus-

wertung der Unterrichtung fortzusetzen. 

 

*** 



Seite 12 Ausschuss für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz - 58. Sitzung am 20. April 2020 (öffentlich) 18. WP 

 

 



18. WP Ausschuss für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz - 58. Sitzung am 20. April 2020 (öffentlich) Seite 13 

 

Tagesordnungspunkt 2: 

Entwurf eines Niedersächsischen Gesetzes 

zur Stärkung der Quartiere durch private Initi-

ativen (Niedersächsisches Quartiersgesetz - 

NQG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung - 

Drs. 18/6158 

direkt überwiesen am 27.03.2020 

federführend: AfUEBuK;  

mitberatend: AfRuV 

 

Vorstellung der Grundzüge des Gesetzent-

wurfs 

RL Kuthe (MU): In den Städten und Gemeinden 

steht die Stadtentwicklung vor großen Herausfor-

derungen, die ich mit einigen Stichworten umrei-

ßen möchte:  

Erstens ist der wirtschaftliche Strukturwandel zu 

nennen, gerade im Einzelhandel, mit dem u. a. 

eine Schwächung der Funktion der Innenstädte 

und Leerstände einhergehen. 

Zweitens ist der demografische Wandel mit dem 

wachsenden Bedarf an altersgerechten Wohnan-

geboten anzuführen. 

Drittens. Maßnahmen für den Klimaschutz und im 

Hinblick auf den Klimawandel erfordern z. B. eine 

Verbesserung der Energieeffizienz und des 

Schutzes vor sommerlicher Wärme. 

Dabei sind die Städte und Gemeinden von mor-

gen bekanntlich bereits zu weit über 90 % errich-

tet. Die bestehenden Baustrukturen und Be-

standsquartiere müssen also weiterentwickelt 

werden. 

Mit dem Niedersächsischen Quartiersgesetz wer-

den private Initiativen unterstützt, die ihr Stadt-

quartier bzw. ihren Ortsteil revitalisieren, stärken 

und weiterentwickeln möchten. 

Dafür wird eine Öffnungsklausel im Baugesetz-

buch, nämlich § 171f BauGB, genutzt, die es den 

Ländern ermöglicht, Regelungen für private Initia-

tiven zur Stadtentwicklung und insbesondere für 

deren Finanzierung zu treffen. 

Damit wird der Stadtentwicklung in unseren Städ-

ten und Gemeinden ein zusätzliches, innovatives 

Instrument an die Hand gegeben, mit dem be-

stehende Quartiere und Ortsteile verbessert wer-

den können. Dies können Innenstädte, Stadtteil- 

und Ortszentren, zentrale Versorgungsbereiche, 

Wohnquartiere und auch andere überschaubare 

Gebiete sein.  

Mit dem Quartiersgesetz wird eine verlässliche 

Finanzierung von privat organisierten, eigenver-

antwortlich durchgeführten Aufwertungsmaßnah-

men ermöglicht. 

Es werden zusätzliche Handlungspotenziale und 

finanzielle Beiträge für die Stadtentwicklung er-

schlossen, insbesondere um bestehende Stadt-

quartiere und Ortsteile in Hinblick auf wirtschaftli-

che Veränderungen, den demografischen Wandel 

oder die Energiewende anzupassen bzw. weiter-

zuentwickeln. Die durchzuführenden Aufwer-

tungsmaßnahmen werden auf Antrag der privaten 

Initiative von der Gemeinde durch Satzung fest-

gelegt. Die private Initiative bzw. ein von ihr be-

auftragter Aufgabenträger führt dann die Aufwer-

tungsmaßnahmen entsprechend der Satzung 

aus. 

Die Grundstückseigentümer werden also nicht le-

diglich finanziell beteiligt, sondern sie schlagen 

als Privatinitiative die durchzuführenden Maß-

nahmen selbst vor, und sie erhalten einen ent-

sprechenden Gegenwert, weil das Umfeld der ei-

genen Immobilie verbessert wird. 

Es geht nicht darum, den öffentlichen Raum zu 

privatisieren. Die Aufwertungsmaßnahmen durch 

die private Initiative sind als Optimierungsmög-

lichkeit für den Standort zu begreifen, als soge-

nannte On-Top-Leistungen. Es geht also darum, 

die Aufgaben und Leistungen der Gemeinde zu 

ergänzen. Sie dienen nicht dazu, originär staatli-

che oder kommunale Aufgaben auf Private zu 

übertragen. 

Die kommunale Planungshoheit wird durch das 

Gesetz nicht beeinträchtigt. Das Gesetz verpflich-

tet die Kommunen nicht, beantragte Satzungen 

zu erlassen.  

Mit dem Quartiersgesetz werden auch entspre-

chende Forderungen des Niedersächsischen 

Städtetages, der Industrie- und Handelskammern 

in Niedersachsen sowie des Handelsverbandes 

Niedersachsen-Bremen aufgegriffen.  

Im Rahmen der Verbandsanhörung wurden 

21 Verbände beteiligt. Die Verbände haben dabei 
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ganz überwiegend positiv Stellung genommen, 

teilweise mit detaillierten, konstruktiven Hinwei-

sen und Anregungen zum Gesetz und zu seiner 

Begründung. Mit diesen haben wir uns sorgfältig 

auseinandergesetzt, und vieles wurde berück-

sichtigt. 

Lediglich der Landesverband Haus & Grund Nie-

dersachsen und die Landesvertretung der Hand-

werkskammern haben sich kritisch zu der Geset-

zesinitiative geäußert. Haus & Grund fordert, bei-

de Quoren auf mindestens 50 % festzusetzen. 

Dem sind wir nicht gefolgt. Nach den Erfahrungen 

anderer Länder mit entsprechenden Gesetzen 

würde die Anforderung von mindestens 50 % Zu-

stimmung schon zu Beginn des Verfahrens einen 

von der privaten Initiative kaum leistbaren Auf-

wand erfordern. Hingegen führt im Widerspruchs-

verfahren bereits ein Anteil von 30 % Einsprü-

chen zum Abbruch der Satzungsaufstellung. Da-

mit besteht eindeutig ein angemessener Minder-

heitenschutz. 

Aus dem Quartiersgesetz ergeben sich keine fi-

nanziellen Folgen für das Land, die Städte und 

Gemeinden oder Landkreise. Die Gemeinden 

können zur Abgeltung ihres Aufwands eine Kos-

tenpauschale festlegen. Die im Gesetzentwurf 

dazu getroffenen Regelungen sind nach den Er-

fahrungen aus den anderen Bundesländern mit 

entsprechenden Gesetzen angemessen. 

 

Verfahrensfragen 

Abg. Marcus Bosse (SPD) betonte die Bedeu-

tung der vorgesehenen Regelungen für eine Wei-

terentwicklung von Quartieren - gerade auch im 

Kontext der Corona-Krise und ihrer Überwin-

dung - und sprach sich für eine zügige Beratung 

des Gesetzentwurfs aus. Er regte an, zur Vorbe-

reitung der weiteren Beratung anstelle eines 

mündlichen Anhörungsverfahrens schriftliche 

Stellungnahmen von Fachleuten und Organisati-

onen einzuholen. Für ihre Benennung biete sich 

angesichts der ganz überwiegend positiven 

Rückmeldungen im Rahmen der Verbändeanhö-

rung seitens der Landesregierung der Schlüssel 

2/2/1/1/1 an. 

Auch Abg. Christian Meyer (GRÜNE) wertete 

den Gesetzentwurf als wichtig und sprach sich für 

eine zügige Beratung aus, in der aber selbstver-

ständlich auf die im Zuge der Verbändebeteili-

gung geäußerte Kritik eingegangen werden müs-

se. Er bedauerte, dass der Entwurf direkt einge-

bracht worden sei und dass in Anbetracht der 

Bedeutung der vorgesehenen Regelungen keine 

erste Lesung im Landtagsplenum erfolgt sei. 

Ferner bat der Abgeordnete darum, dem Aus-

schuss zur Vorbereitung der weiteren Beratung 

und der Benennung von Fachleuten und Organi-

sationen die Stellungnahmen, die im Rahmen der 

Verbändebeteiligung eingegangen seien, dem 

Ausschuss zur Verfügung zu stellen. - Die Bereit-

stellung dieser Unterlagen entspreche nicht dem 

üblichen Vorgehen, wandte RL Kuthe (MU) ein. - 

Abg. Christian Meyer (GRÜNE) meinte, für einen 

Überblick über die Positionen und die Benennung 

reichten auch die Ausführungen im Gesetzent-

wurf aus. 

* 

Der Ausschuss kam im Sinne des Vorschlags 

von Abg. Bosse überein, schriftliche Stellung-

nahmen einzuholen. Er bat die Fraktionen, hierfür 

gegenüber der Landtagsverwaltung bis zum 

4. Mai 2020 die betreffenden Fachleute und Or-

ganisationen zu benennen. 

* 

Die Fraktionen benannten folgende Organisatio-

nen für die Einholung schriftlicher Stellungnah-

men: 

- SPD: 

o Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spit-

zenverbände Niedersachsens 

o Landesarbeitsgemeinschaft der Freien 

Wohlfahrtspflege in Niedersachsen e. V. 

- CDU: 

o IHK Niedersachsen (IHKN) 

o Handelsverband Niedersachsen-Bremen 

e.V. 

- GRÜNE: 

Deutscher Mieterbund Niedersachsen-Bre-

men e. V. 

- FDP: 

Haus & Grund Niedersachsen e.V. 

- AfD: 

Verband  für  Wohnen  und  Stadtentwick-

lung e. V. 

*** 
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Tagesordnungspunkt 3: 

Hochmoor Tinner Dose erhalten - Bundeswehr 

muss Schäden an Umwelt und Klima ausglei-

chen! 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - 

Drs. 18/2019 

erste Beratung: 30. Plenarsitzung am 13.11.2018 

federführend: AfUEBuK;  

mitberatend gem. § 27 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 39 

Abs. 3 Satz 1 GO LT: AfHuF 

zuletzt behandelt: 23. Sitzung am 28.11.2018 

 

Ergänzende Unterrichtung durch die Landes-

regierung 

BD Sippel (MU): Die heutige Unterrichtung knüpft 

an die Ausschussunterrichtung vom 28. Novem-

ber 2018 an. 

Am 30. Januar 2019 fand auf Einladung von 

Herrn Minister Lies ein Runder Tisch zum Moor-

brand im Emsland statt - dessen Zusammentre-

ten hatte ich bereits in jener Unterrichtung ange-

kündigt -, an dem Vertreterinnen und Vertreter 

des Bundesverteidigungsministeriums, von 

Dienststellen der Bundeswehr, des Landkreises 

Emsland sowie des Landes teilnahmen. Er fand 

statt, um sich über den Sachstand zu verständi-

gen, über Maßnahmen zur Bewältigung der 

Moorbrandfolgen zu beraten und bereits geplante 

Maßnahmen des Bundes im Detail vorzustellen. 

Im November 2018 hatte sich bereits vor Ort im 

Emsland ein Arbeitskreis zur Aufarbeitung der 

Umweltschäden durch den Moorbrand gebildet. 

An diesem waren Vertreterinnen und Vertreter 

des Landkreises, der Naturschutzbehörde, der 

Wehrtechnischen Dienststelle 91 (WTD 91 Mep-

pen), weiterer Dienststellen des Bundes und des 

Naturschutzbundes Deutschland e. V. sowie be-

darfsweise des Niedersächsischen Landesbe-

triebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur-

schutz (NLWKN) und des Landesamts für Berg-

bau, Energie und Geologie beteiligt. Dieser Ar-

beitskreis hat 2019 mehrfach getagt, Ortsbesich-

tigungen durchgeführt und insbesondere auch die 

am Runden Tisch erörterten Aspekte aufgegrif-

fen.  

Der Landkreis Emsland erstattete im März 2020 

Bericht über die laufenden Aktivitäten, die ge-

wonnen Erkenntnisse über die konkreten Auswir-

kungen des Moorbrandes und die konkreten Pla-

nungsvorhaben zur Wiederherstellung des Moo-

res. Hierbei bezog er sich insbesondere auf die 

vom Bund geplanten Maßnahmen.  

Demnach wurde bereits Anfang 2019 der Rück-

bau der Notschotterung von Wegen im Schutzge-

biet, die im Zuge der Brandbekämpfung angelegt 

worden waren, abgeschlossen.  

Die durch den Brand entstandenen Treibhaus-

gasemissionen sollen ermittelt werden, wozu die 

Brandtiefe in den Torfschichten festgestellt wer-

den soll. Die ersten beiden Feststellversuche 

führten aber zu keinem zufriedenstellenden Er-

gebnis, weshalb nun versucht wird, die Brandtiefe 

durch den Abgleich von Laserscans zu ermitteln. 

Die Laserscanbefliegung und damit auch der an-

schließende Abgleich sind noch nicht erfolgt, 

weshalb auch der vorliegende Zwischenbericht 

noch keine belastbaren Ergebnisse enthält.  

Weiterhin ist die Durchführung eines langfristigen 

Monitorings über zehn Jahre geplant, um die 

Brandfolgen für die Lebensräume und Arten so-

wie um den Fortlauf der Regeneration der be-

troffenen Flächen erfassen zu können. Im Jahr 

2019 fanden erste Erfassungen der Lebensraum-

typen des Moores auf ausgewählten Stichproben-

flächen statt. Ferner wurden gefährdete Pflan-

zenarten aufgenommen. Faunistische Artenkar-

tierungen sind für 2020 geplant. Das Stichpro-

benmonitoring, das auch die Erfassung der Fau-

na umfasst, soll Anfang 2020 für die nächsten 

Jahre ausgeschrieben werden. Zwischenergeb-

nisse dazu sind mir noch nicht bekannt.  

Die Bundeswehr strebt im Vorgriff auf die Ergeb-

nisse dieses Monitorings schon jetzt an, land-

schaftspflegerische Maßnahmen dort durchzufüh-

ren, wo es zweckdienlich ist. Zurzeit wird ein Pro-

jekt zur Wiedervernässung des Riefmoores ein-

geleitet. Weil es sich dabei um einen - nördlich 

des Hochmoors Tinner Dose gelegenen - Nie-

dermoorbereich handelt, sind Auswirkungen auf 

die brandgeschädigten Bereiche des Moores aber 

nicht zu erwarten.  

Im zentralen, vom Moorbrand betroffenen Bereich 

des Hochmoors Tinner Dose wachsen aktuell 

junge Gehölze wie Birken und Espen auf einer 

Fläche von 400 ha. Um das zu verhindern, plant 

die Bundeswehr, die Flächen mit einem Spezial-

fahrzeug zu mulchen. Aufgrund der Munitionsbe-

lastung dieser Flächen ist hierfür aber eine Son-
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deranfertigung erforderlich, die erst später im 

Jahr 2020 zur Verfügung stehen wird.  

Zur Ermittlung der Potenziale für die Wieder-

vernässung ist außerdem die Erstellung eines 

geologischen Gutachtens geplant, das ebenfalls 

2020 vergeben werden soll. Erste Ergebnisse 

werden für Mitte 2021 erwartet.  

Die Erstellung eines hydrologischen Gutachtens 

wurde nach einer Prüfung vorerst zurückgestellt, 

weil die dafür notwendigen Bodenbeprobungen 

nach Aussagen der Bundeswehr aufgrund der 

Munitionsbelastung der Flächen nicht möglich 

sind. 

Für eine intensivierte Fortführung der in den letz-

ten Jahren erfolgten Maßnahmen für die umfas-

sende und konsequente Wiedervernässung der 

nun brandgeschädigten Moorbereiche müssten 

landwirtschaftliche Flächen in Privatbesitz mit 

einbezogen werden. Vonseiten der Bundeswehr 

ist deswegen die Durchführung eines Flächen-

managements geplant, wofür offensichtlich die 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben beauftragt 

wurde. Konkrete Erkenntnisse liegen aber noch 

nicht vor. So könnte ein Kauf der privaten Flä-

chen eine zweckmäßige Option darstellen, um 

das Wasser in noch vorhandenen Entwässe-

rungsgräben stärker anzustauen. All dies soll eine 

bestmögliche Regeneration der Vegetation von 

den Brandschäden gewährleisten und auch zur 

Verhinderung zukünftiger Brände beitragen. 

Laut eines Berichts, den der NLWKN im Novem-

ber 2018 anlässlich einer Ortsbesichtigung er-

stellte, sind schätzungsweise 25 % der Hoch-

moorkernflächen durch den Moorbrand stark ge-

schädigt. Hier wurde verzeichnet, dass die Rege-

neration der besagten Flächen ohne zusätzliche 

Maßnahmen nur sehr kleinflächig stattfindet und 

die besagten jungen Gehölze auf den aschebe-

deckten Flächen zu wachsen beginnen.  

Trotz der diversen genannten Aktivitäten der 

Bundeswehr konnten bisher noch keine entschei-

denden Fortschritte bei der Schadensbehebung 

erreicht werden. Es sind also Pflegemaßnahmen 

zur Einschränkung des Gehölzaufwuchses vor-

zunehmen, und gegebenenfalls müssen die 

Ascheschichten auf den Brandflächen beseitigt 

werden. Eine konsequente Wiedervernässung 

der Kernbereiche muss mittels eines Wieder-

vernässungskonzepts und des benannten geziel-

ten Flachenmanagements erreicht werden. An-

dernfalls wäre der dauerhafte Verlust eines nicht 

unerheblichen Flächenanteils der dortigen FFH- 

Lebensraumtypen zu befürchten. 

Das MU klärt vor diesem Hintergrund, inwieweit 

durch eine Initiative des Landes der zuständige 

Landkreis Emsland unterstützt werden kann, da-

mit die Bundeswehr bzw. das Verteidigungsminis-

terium die Anstrengungen zur Schadensbehe-

bung intensiviert und sich auf die vordringlichen 

Maßnahmen fokussiert. 

 

Aussprache 

Abg. Christian Meyer (GRÜNE): In unserem An-

trag geht es nicht nur um Fragen des Naturschut-

zes, sondern auch um den entstandenen Klima-

schaden. Herr Minister Lies sprach von 500 000 t 

freigesetztem CO2. Wird die Bundeswehr nicht 

nur die Auswirkungen auf die Natur, sondern 

auch die auf das Klima kompensieren? 

In einer Pressemitteilung zum Start des Runden 

Tisches nannte Minister Lies einen Schaden in 

Höhe von 50 Millionen Euro, für den die Bundes-

wehr aufzukommen habe. Gibt es vonseiten der 

Bundeswehr die Zusage, den Schaden voll aus-

zugleichen, und lässt sich beziffern, wieviel davon 

durch die getroffenen Maßnahmen bereits abge-

leistet wurde? 

Der Bund lehnt es ab, etwas zur Kompensation 

des Klimaschadens, der sich nun in der nieder-

sächsischen Klimabilanz befindet, beizutragen. 

BD Sippel (MU): Um den Klimaschaden hinrei-

chend konkret beziffern zu können, finden die ge-

nannten Untersuchungen zur Brandtiefe usw. 

statt.  

Es ist davon auszugehen, dass die mittelfristig 

geplanten Maßnahmen zur Optimierung der Be-

dingungen im Naturschutzgebiet Tinner Dose-

Sprakeler Heide und in den angrenzenden Moor-

bereichen wie auch die Verbesserung der Wie-

dervernässungsmaßnahmen auch Auswirkungen 

auf die Klimabilanzen dieser noch teilgeschädig-

ten Moore haben werden. Doch über diesen indi-

rekten Beitrag zur Kompensation des Klimascha-

dens hinaus sind keine weiteren Überlegungen 

des Bundes in diese Richtung bekannt. 

Zur Ermittlung der konkreten Kosten zur Behe-

bung der Brandschäden gilt es abzuwarten, wie 

sich die genaue Schadensermittlung darstellen 

wird und welche Maßnahmen aus ihr abzuleiten 
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sein werden. Zum Beispiel wird der Flächenkauf 

oder -tausch im Zuge des Flächenmanagements, 

um in der Folge wasserbauliche Maßnahmen 

durchzuführen, mit entsprechenden Kosten ver-

bunden sein. Doch dazu liegen noch keine be-

lastbaren Annahmen vor.  

Herr Dr. Jacobs (MU): Der Bund vertritt den 

Standpunkt, dass dieser Fall für das internationa-

le Emissionsinventar nicht zu erfassen ist. Dem-

nach gebe es im internationalen Sinne keinen 

Schaden. Das entspricht natürlich nicht der Auf-

fassung der Landesregierung. 

* 

Der Ausschuss bat die Landesregierung, die Un-

terrichtung bei Vorliegen neuer Erkenntnisse zu 

ergänzen. 

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 4: 

Vorfahrt für grünen Wasserstoff - Regulatori-

sche Hemmnisse beseitigen 

Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 

CDU - Drs. 18/5638 

erste Beratung: 69. Plenarsitzung am 30.01.2020 

AfUEBuK 

Zuletzt behandelt: 57. Sitzung am 02.03.2020 

Die ursprünglich für die heutige Sitzung vorgese-

hen Anhörung zu dem Antrag war aus Gründen 

des Infektionsschutzes von der ursprünglichen 

Tagesordnung abgesetzt worden. 

 

Unterrichtung 

Beratungsgrundlage: Vorlage 5 (schriftliche Un-

terrichtung durch die Landesregierung) 

Herr Dr. Jacobs (MU): Zusammen mit meinen 

Kollegen vom MW und MWK möchte ich die 

schriftliche Unterrichtung kurz mündlich erläutern. 

Warum ist grüner Wasserstoff für die Landesre-

gierung ein derart wichtiges Thema? - Es handelt 

sich um ein Klimaschutzthema. Grüner Wasser-

stoff ist die Voraussetzung dafür, dass Nieder-

sachsen seine Klimaschutzziele - und damit auch 

das Ziel einer treibhausgasneutralen Energiever-

sorgung bis zum Jahr 2050 - erreichen kann. Mitt-

lerweile ist klar, dass die Klimaschutzziele nicht 

nur über Strom aus erneuerbaren Energien er-

reicht werden können; denn es gibt Sektoren, die 

mit anderen Energieträgern zu versorgen sind. 

Dazu zählen Teile des Mobilitätssektors - insbe-

sondere Lkw, Busse, Flugverkehr und ein Teil 

des Schienenverkehrs - und wesentliche Teile der 

Industrie, gerade in der Grundstoffindustrie. Diese 

benötigt grünen Wasserstoff, um ihre Produktion 

klimaneutral umzugestalten. 

Sicherlich haben Sie gelesen, dass sich große 

Unternehmen der Chemiebranche sehr ehrgeizi-

ge Ziele zum Klimaschutz gesetzt haben. Die 

Klimaneutralität ihrer Produktion soll zum Teil in-

nerhalb weniger Jahre erreicht werden. Dafür be-

nötigen sie grünen Wasserstoff. 

Klimaschutz bedeutet also, dass neben Strom 

aus Erneuerbaren ein zweiter Energieträger aus 

Erneuerbaren benötigt wird - und das ist grüner 

Wasserstoff. Damit ist er für die Landesregierung 

ein zentrales Thema. 

Aber auch auf verschiedenen anderen Ebenen 

wird derzeit an Strategien gearbeitet bzw. sind 

Strategien bereits beschlossen worden. 

Der Bund bereitet die Nationale Wasserstoffstra-

tegie vor. Nach unseren Informationen soll sie ei-

gentlich am 21. April 2020 im Bundeskabinett be-

schlossen werden. Am vergangenen Freitag - 

17. April - hat die zuständige Abteilungsleiterin im 

BMWi das allerdings noch nicht zusagen können. 

Aber wir dürfen davon ausgehen, dass in den 

nächsten Wochen die Nationale Wasserstoffstra-

tegie vorliegen wird. 

Es gibt bereits die Norddeutsche Wasserstoffstra-

tegie, auf die der Vertreter des MW sicherlich 

gleich kurz eingehen wird. 

Für die Landesregierung ist der grüne Wasser-

stoff aber auch deshalb ein enorm wichtiges 

Thema, weil Niedersachsen hervorragende Vor-

aussetzungen hat, um gewissermaßen der zent-

rale Standort für eine Wasserstoffwirtschaft in 

Deutschland zu werden. Zum einen liegt das da-

ran, dass hier Strom aus erneuerbaren Energien 

im deutlich überdurchschnittlichen Maße zur Ver-

fügung steht; denn dieser ist die Voraussetzung 

dafür, um mithilfe der Elektrolyse grünen Wasser-

stoff herzustellen. Dieser gasförmige Energieträ-

ger muss transportiert und gespeichert werden. 

Niedersachsen verfügt über ein sehr ausgedehn-

tes und feingliedriges Gasleitungsnetz. Ferner 

gibt es hier ausgezeichnete geologische Vorbe-

dingungen für die Speicherung von Wasserstoff, 

um ihn auch zur Pufferung der Stromversorgung 

aus erneuerbaren Energien einzusetzen. 

Von daher sieht die Landesregierung im grünen 

Wasserstoff nicht nur Vorteile für den Klima-

schutz, sondern auch große standortpolitische 

Chancen. Dass diese auch von der Bundesseite 

so gesehen werden, zeigen die Ergebnisse des 

Reallaborwettbewerbs, der im Sommer 2019 ge-

startet worden ist. An seinem Ende sind auch drei 

niedersächsische Projekte ausgewählt worden: 

ein Sektorkopplungsprojekt und zwei CCU-Pro-

jekte (Carbon Capture and Utilization). Bei den 

CCU-Projekten geht es darum, mit grünem Was-

serstoff klimaneutrale Grundstoffe zu erzeigen. 

Eines ist bei Dow Chemical in Stade und das an-

dere bei H & R in Salzbergen angesiedelt. Die 

Landesregierung begleitet diese Reallaborvorha-

ben politisch wie fachlich sehr intensiv. Wir sind 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/05501-06000/18-05638.pdf
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auch Mitglied im Länderbeirat Reallabore beim 

BMWi und hoffen, dass die Richtlinie, die für die 

Förderung dieser Reallabore vorbereitet wird, 

Ende 2020 bei der EU notifiziert ist, sodass die 

Projektförderungen anlaufen können. 

Eine staatliche Förderung allein wird allerdings 

nicht ausreichen, um eine Wasserstoffwirtschaft 

zu etablieren. Vielmehr muss dauerhaft sicherge-

stellt werden, dass grüner Wasserstoff wettbe-

werbsfähig hergestellt wird. Das ist zurzeit noch 

nicht gegeben. Derzeit wird Wasserstoff in erster 

Linie aus Erdgas hergestellt, was unter den ge-

genwärtigen Bedingungen sehr viel preisgünsti-

ger ist. 

Ferner sorgen derzeit auch fiskalische Kompo-

nenten dafür, dass grüner Wasserstoff stark be-

nachteiligt wird. Wenn eine Chemiefirma Wasser-

stoff benötigt, dann muss sie bei der Nutzung 

herkömmlichen grauen Wasserstoffs nur eine re-

lativ geringe Steuer und recht geringe Netzentgel-

te auf Erdgas in Rechnung stellen. Hingegen fal-

len bei einer ökologischen Wasserstoffproduktion 

sehr viel höhere Stromsteuersätze, die EEG-

Umlage und sehr viel höhere Netzentgelte an. Es 

gibt also ein Ungleichgewicht. Deshalb setzt sich 

die Landesregierung dafür ein, das Steuer- und 

Abgabensystem im Energie- und Klimabereich so 

umzugestalten, dass gewissermaßen eine Wett-

bewerbsgleichheit hergestellt wird. 

Schließlich werden Investoren für die Einführung 

dieser Technologie benötigt. Diese prüfen natür-

lich, inwieweit ein Markt für grünen Wasserstoff 

besteht, damit also Geld verdient werden kann. 

Zurzeit wird der grüne Wasserstoff mit seiner Kli-

maneutralität nicht belohnt; sein Einsatz ist für die 

Unternehmen kaum anrechenbar. Der Emissi-

onszertifikatehandel gibt dafür nur sehr geringe 

Anreize. Deshalb plädieren wir dafür, diesen so 

auszugestalten, dass sich grüner Wasserstoff 

künftig stärker rechnet, beispielsweise für die nie-

dersächsischen Unternehmen der Stahlindustrie. 

Ferner denken wir über eine Quote zur Beimi-

schung von grünem Wasserstoff zum Erdgas im 

Netz nach, um eine zusätzliche Nachfrage für 

grünen Wasserstoff zu schaffen. 

Das sind die Herausforderungen, um Wasserstoff 

dauerhaft zu einem Energieträger in einem künf-

tigen klimaneutralen Energiesystem zu machen. 

Es gibt aber weitere Herausforderungen aus wirt-

schafts- und wissenschaftspolitischer Sicht, wozu 

meine beiden Kollegen nun vortragen. 

MR Dr. Huster (MWK): Niedersachsen verfügt im 

Bereich Wasserstoff bereits über eine starke und 

breit gefächerte Forschungslandschaft, insbeson-

dere an den technisch ausgerichteten Hochschu-

len, also Leibniz Universität Hannover, TU Claus-

thal und TU Braunschweig. Um die Kompetenzen 

in Niedersachsen stärker zu bündeln, haben wir 

im Jahr 2019 unter dem Dach des Energie-

Forschungszentrums Niedersachsen die Wissen-

schaftsallianz Wasserstoff ins Leben gerufen. Ihr 

Ziel liegt neben einer stärkeren Bündelung der 

Forschungskompetenzen in einer engeren Zu-

sammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft, 

damit Erkenntnisse aus der Forschung schneller 

in die Praxis umgesetzt werden, um einen wichti-

gen Beitrag zur Technologieentwicklung und 

Marktdurchdringung zu leisten. 

Um diesen Wissens- und Technologietransfer 

noch stärker zu fördern, haben wir Ende 2019 ei-

ne Ausschreibung unter dem Label „Innovations-

labore für Wasserstofftechnologien“ lanciert. Mit 

diesen Laboren, in denen Wissenschaft und Wirt-

schaft eng zusammenarbeiten sollen, soll die 

Wasserstofftechnologie als Schlüsseltechnologie 

in seiner Entwicklung gefördert werden, um zu 

seinem schnellen Ausbau in Niedersachsen bei-

zutragen. Die Ausschreibungsfrist ist Ende Feb-

ruar 2020 abgelaufen. Die eingegangenen Be-

werbungen werden zurzeit noch begutachtet. Im 

Ergebnis werden wir voraussichtlich 6,5 Mio. Euro 

für diese Labore zur Verfügung stellen. 

MR Bobzien (MW): Seit Ende 2018 arbeitet Nie-

dersachsen mit den anderen vier norddeutschen 

Ländern an der Erstellung und Umsetzung der 

Norddeutschen Wasserstoffstrategie. Dazu trafen 

die Wirtschafts- und Verkehrsminister der nord-

deutschen Länder im November 2018 einen Be-

schluss. Im Laufe des Jahres 2019 wurden zu 

diesem Thema u. a. Fragebögen versandt und 

Workshops durchgeführt. Die Auswertung dieser 

Ergebnisse bildete die Grundlage für die Erstel-

lung und Verabschiedung der Norddeutschen 

Wasserstoffstrategie Ende 2019. 

Aus dieser wurden vier Handlungsfelder abgelei-

tet: 

- Wasserstoffinfrastruktur, 

- Wertschöpfung durch Wasserstoff, 

- Wasserstoff in Richtlinien, Vorschriften und 

Programmen, 

- Wasserstoffakzeptanz und Bildung. 

Eigentlich war für den 27. April 2020 ein Treffen 

der Vertreter der Netzwerke aus den fünf nord-
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deutschen Ländern im MW hier in Hannover vor-

gesehen, um sich über die Strukturierung der Be-

arbeitung der Handlungsfelder auszutauschen. 

Das Ziel ist natürlich, keine neuen Strukturen zu 

schaffen, sondern die vorhandenen für die Bear-

beitung dieser Handlungsfelder zu nutzen. Ver-

ständlicherweise musste dieses Treffen abgesagt 

werden. Nun wird dieses Thema im Steuerungs-

kreis mithilfe von Telefonkonferenzen weiter vor-

angebracht. Nach der Sommerpause kann das 

vorgesehene Treffen hoffentlich nachgeholt wer-

den. 

Ferner ist auf eine Reihe von Förderrichtlinien 

hinzuweisen, von denen manche bereits etwas 

länger vorliegen. Diese beziehen sich im Wesent-

lichen auf den Verkehrsbereich. Als Beispiele 

möchte ich nur die Themen Brennstoffzellenzüge 

und Wasserstoffnutzung im ÖPNV anführen. Die-

se Richtlinien werden in Zukunft sicherlich er-

gänzt und erneuert. 

Diese Themen gemeinsam zu bearbeiten, gehört 

zu den Zielen der Norddeutschen Wasser-

stoffstrategie, weil die Voraussetzungen in den 

fünf beteiligten Bundesländern zumindest sehr 

ähnlich sind. Vor diesem Hintergrund wird diesem 

Thema für Norddeutschland durch die Kooperati-

on ein höheres Gewicht gegeben. Zugleich wird 

kooperiert und nicht nebeneinander gearbeitet. 

Herr Dr. Jacobs (MU): Der Entschließungsantrag 

thematisiert eine Bundesratsinitiative. Wie in der 

schriftlichen Unterrichtung bereits näher ausge-

führt ist, fasste der Bundesrat auf Initiative der 

Landesregierung bereits im November 2019 den 

Beschluss in Bundesratsdrucksache 450/19 zum 

Thema Wasserstoffwirtschaft, der auch wesentli-

che Aspekte, die im Antrag genannt werden, um-

fasst.  

 

Aussprache 

Abg. Horst Kortlang (FDP): Meiner Ansicht nach 

wird mit dem Antrag der Fokus zu stark auf die 

Elektrolyse gelegt. Wieso wird nicht auch die 

Produktion von Wasserstoff aus Biomasse mittels 

thermochemischer Vergasung thematisiert? 

Herr Dr. Jacobs (MU): Ich sprach von der Vor-

aussetzung des Bereitstehens von erneuerbaren 

Energien für die Herstellung von grünem Wasser-

stoff. Gerade was Niedersachsen angeht, steht 

immer mehr Energie - insbesondere von Onsho-

re-, aber immer mehr auch von Offshorewind-

energieanlagen - zur Verfügung, sodass wir dort 

die größten Potenziale sehen. Das gilt auch für 

die potenziellen Investoren, die sich zurzeit in den 

Reallaboren einbringen. 

Grundsätzlich haben Sie selbstverständlich recht, 

Herr Kortlang. Auch die von Ihnen genannte Form 

der erneuerbaren Energie kann für die Produktion 

von grünem Wasserstoff genutzt werden. 

 

Verfahrensfragen 

Auf Vorschlag von Abg. Marcus Bosse (SPD) 

kam der Ausschuss überein, auf die ursprünglich 

für die heutige Sitzung vorgesehene Anhörung in 

mündlicher Form zu verzichten und stattdessen - 

sofern diese nicht schon vorliegen - schriftliche 

Stellungnahmen von den benannten Anzuhören-

den zu erbitten. Im Sinne eines zeitnahen Ab-

schlusses der Antragsberatung wurden die Anzu-

hörenden gebeten, bis zum 30. April 2020 schrift-

liche Stellungnahmen vorzulegen oder bei Bedarf 

zu ergänzen. 

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 5: 

Mensch und Wald vor unkontrolliertem Wind-

kraftausbau schützen! 1 000 m Mindestab-

stand für Niedersachsen festlegen! 

Antrag der Fraktion der AfD - Drs. 18/5872 

erste Beratung: 73. Plenarsitzung am 27.02.2020 

AfUEBuK 

 

Vors. Abg. Axel Miesner (CDU) teilte mit, dass 

der für die Unterrichtung vorgesehene Vertreter 

der Landesregierung heute verhindert sei. Des-

halb werde der Ausschuss zeitnah schriftlich un-

terrichtet1. Ferner werde der Tagesordnungspunkt 

für die Sitzung am 18. Mai 2020 vorgesehen, da-

mit die schriftliche Unterrichtung gegebenenfalls 

ergänzt und Fragen gestellt werden könnten. - 

Der Ausschuss war mit diesem Vorschlag ein-

verstanden. 

 

*** 

                                                
 
1 Mittlerweile liegt die schriftliche Unterrichtung als Vor-

lage 1 zum Antrag vor. 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/05501-06000/18-05872.pdf
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Tagesordnungspunkt 6: 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

über die anstehende Revision im KKW Grohn-

de und weitere aktuelle kernkraftbezogene 

Themen 

 

Unterrichtung 

Revisionsarbeiten im Kernkraftwerk Grohnde 

Minister Lies (MU): Nach intensiver Diskussion 

wurde das Kernkraftwerk Grohnde am 12. April 

2020 abgeschaltet. Dort wurde mit dem Brenn-

elementewechsel und der Durchführung des Re-

visionsprogramms begonnen. Wie Sie sicherlich 

vernommen haben, musste die Betreiberin ihre 

ursprüngliche Planung aus Gründen des Infekti-

onsschutzes abändern. Hierzu liegt die Weisung 

des Sozialministeriums an den Landkreis vom 8. 

April 2020 vor. 

Der Landkreis hat am Donnerstag vor dem Revi-

sionsbeginn die entsprechende Verfügung an das 

Kernkraftwerk Grohnde umgesetzt. Es gab eine 

Diskussion mit allen Beteiligten, dann folgten die 

entsprechende Weisung des Sozialministeriums 

und schließlich die Umsetzung der Verfügung 

durch den Landkreis. 

Wie in der atomrechtlichen Genehmigung festge-

legt, hatte die Kraftwerksbetreiberin dem Um-

weltministerium das Programm für die diesjährige 

Revision und den Brennelementewechsel bereits 

Monate vor der Prüfung vorgelegt. Zu dem Zeit-

punkt waren die weitweite Ausbreitung des 

Coronavirus und die sich anschließenden Folgen 

natürlich noch nicht absehbar.  

Vorgesehen war die Nachladung von 32 frischen 

Brennelementen und eine Revisionsdauer von ca. 

19 Tagen. Das vorgelegte Revisionsprogramm 

enthält alle atomrechtlich relevanten Prüfungen, 

wie es im genehmigten Prüfhandbuch festgelegt 

ist. Erst wenn durch diese Prüfung der ordnungs-

gemäße Zustand der Anlage bestätigt wird, kann 

die Zustimmung zum Wiederanfahren nach dem 

Brennelementewechsel erteilt werden. Das Revi-

sionsprogramm schreibt auch andere Punkte wie 

z. B. Arbeiten an der Turbine vor, die nicht zum 

atomrechtlich genehmigten Teil der Anlagen ge-

hören und damit auch nicht der Atomaufsicht un-

terliegen.  

Um das Programm innerhalb des geplanten Zeit-

raums von 19 Tagen zu realisieren, hätte auch 

dieses Jahr, wie in jedem Jahr, eine sehr große 

Zahl von Dienstleistern überwiegend in drei 

Schichten tätig werden müssen. Es stand die 

Frage im Raum, ob und wie dies unter den Be-

dingungen der Pandemie möglich wäre. 

Schon während des Leistungsbetriebes hat die 

Betreiberin berichtet, dass sie Maßnahmen zum 

Infektionsschutz festgelegt habe. Ferner wurde 

berichtet, dass ein Mitarbeiter erkrankt sei und ei-

ne vorsorgliche Quarantäne der betrieblichen 

Kontaktperson angeordnet worden sei. Ein-

schränkungen im Leistungsbetrieb waren bisher 

jedoch nicht nötig. Diese wären erforderlich ge-

worden, wenn die im genehmigten Betriebshand-

buch festgelegte Mindestbesetzung nicht möglich 

gewesen wäre.  

Erfreulicherweise ist es bisher nur in einer weite-

ren Anlage zu bestätigten Corona-Infektionen ge-

kommen. Am Standort Unterweser waren insge-

samt drei Personen betroffen. Auch dort wurde 

für die Kontaktpersonen unverzüglich eine vor-

sorgliche Quarantäne angeordnet, sodass eine 

Ausbreitung des Virus verhindert werden konnte.  

Die Maßnahmen zum Infektionsschutz wurden 

dem zuständigen Gesundheitsamt vorgestellt. Als 

atomrechtlich zuständige Behörde können und 

wollen wir uns dazu nicht äußern, aber haben den 

Prozess natürlich intensiv begleitet. Die für den 

Infektionsschutz zuständigen Behörden haben 

sich intensiv damit befasst. Das Ergebnis für die 

Revision liegt Ihnen vor. 

Ein wichtiger Punkt ist die Reduktion des exter-

nen Personals während der Revision. In der Fol-

ge führt das zu einer Verlängerung der Arbeiten 

auf ca. sechs Wochen. 

Abstriche bei den atomrechtlich erforderlichen 

Prüfungen wird es nicht geben. Dies wäre übri-

gens auch nicht möglich, weil sie in der Betriebs-

genehmigung verankert sind. Andere Arbeiten 

außerhalb des genehmigten Betriebes, die das 

Revisionsprogramm auch listet, können durchaus 

verschoben werden. Auch viele Arbeiten infolge 

der Verlängerung können nach Aussage des 

Kernkraftwerks Grohnde vom Eigenpersonal 

übernommen werden. 

Wie bei jeder Revision berichtete die Betreiberin 

dem Aufsichtsreferat meines Hauses über den 

Verlauf der relevanten Arbeiten. Das Aufsichtsre-
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ferat nimmt die Aufsicht im gebotenen Umfang 

wahr. Natürlich sind hierbei auch alternative We-

ge nutzbar. Zum Beispiel wird manche Bespre-

chung, die sonst vor Ort stattgefunden hätte, jetzt 

per Videokonferenz durchgeführt.  

Aus Sicht der für das Atomrecht zuständigen Be-

hörde bestehen die gleichen Anforderungen wie 

sonst. Für die Betreiberin ist mit dieser Revision 

ein hoher Aufwand zum Schutz vor Infektionen 

verbunden. Das Kernkraftwerk Grohnde hat be-

richtet, dass in der ersten Revisionswoche Vertre-

ter des Landkreises vor Ort waren, um sich davon 

ein Bild zu machen. Möglicherweise werden ein-

zelne Maßnahmen im Verlauf angepasst. 

Ausblick auf die Revisionsarbeiten im Kernkraft-

werk Emsland 

Lassen Sie mich in diesem Kontext auch kurz auf 

das Kernkraftwerk Emsland eingehen, für das die 

nächste Entscheidung ansteht. Die Planung der 

Betreiberin sieht die Revision ab dem 8. Mai 2020 

vor. Sie hat Kontakt mit den für den Infektions-

schutz zuständigen örtlichen Behörden aufge-

nommen. Ein Ergebnis dieser Abstimmung liegt 

noch nicht vor, aber man signalisierte uns, dass 

der Landkreis und die Stadt dies wohlwollend zur 

Kenntnis genommen hätten. Der Plan des Kern-

kraftwerks Emsland sieht eine erhebliche Redu-

zierung des Personals vor. Die Betreiberin über-

prüft die Planung, um den Einsatz externer Fach-

kräfte auf ein Minimum zu reduzieren.  

Revisionsarbeiten in Kernkraftwerken unter den 

Randbedingungen der Corona-Krise im Allgemei-

nen 

Das Sozial- und das Umweltministerium als 

Atomaufsicht haben sich eng abgestimmt. Losge-

löst von der Frage der Zuständigkeit ist klar, dass 

unter den Umständen der Pandemie, die zum 

Beginn der Revision herrschten und auch heute 

noch herrschen, eine Revision mit einem hohen 

Personaleinsatz, wie sie sonst durchgeführt wor-

den wäre, nicht durchführbar gewesen wäre. 

Deswegen war auch die Haltung der Landesre-

gierung klar, die wir in den Gesprächen deutlich 

gemacht haben und machen, dass eine Revision 

in der geplanten Form mit über 1 000 Mitarbeitern 

nicht umsetzbar ist. Deshalb kommt nur eine Per-

sonalreduzierung infrage. Es wurde die Frage 

nach einem möglichen Streckbetrieb erörtert, bei 

dem die Revision später einsetzen würde, was 

einen anderen, nicht dauerhaften Betriebsmodus 

vorausgesetzt hätte, der nur einen begrenzten 

Zeitraum der Verlängerung geboten hätte.  

Ich sprach mit der Bundesnetzagentur und dem 

BMWi, aber es gab auch eine große Telefonkon-

ferenz mit dem für Atomfragen zuständigen BMU, 

dem BMWi als zuständigem Energieministerium, 

dem Landkreis, dem Sozialministerium, meinem 

Haus und der Betreiberin. Dabei wurde der weite-

re Verlauf erörtert. Trotz der klaren Signale von 

den zuständigen Behörden, dem BMWi und der 

Bundesnetzagentur, dass ein bestimmter Bedarf 

bestehe, haben wir in der Runde sehr deutlich 

gemacht, dass diesem Bedarf auf keinen Fall 

durch die gleichzeitige Beschäftigung einer gro-

ßen Anzahl von Personen vor Ort entsprochen 

werden kann.  

 

Aussprache zu Revisionsarbeiten in den 

KKWs Grohnde und Emsland 

Abg. Christian Meyer (GRÜNE): Wieso wurde 

das Kraftwerk als systemrelevant eingeschätzt, 

wenn es in anderthalb Jahren sowieso vom Netz 

gehen wird und nun in Folge der Corona-Krise 

sechs statt zwei Wochen nicht gebraucht wird? 

Wurde die Problematik der Systemrelevanz auch 

für das Atomkraftwerk Emsland, das ja in einem 

Netzausbaugebiet liegt, bereits erörtert? Denn 

hier stört das AKW ja eher den Ausbau der er-

neuerbaren Energien, die wegen des laufenden 

AKWs nach aktueller Einstufung eher abgebaut 

werden als umgekehrt.  

Während jede Imbissbude wegen Corona ge-

schlossen wurde, bleibt dieser Risikobereich ge-

öffnet. Denn ein hohes Risiko ergibt sich, wenn 

Hunderte Mitarbeiter aus ganz Deutschland 

kommen, um an einem Ort gemeinsam zu arbei-

ten. Es handelt sich bei diesen Mitarbeitern au-

ßerdem um hochspezialisiertes Personal für ei-

nen Hochrisikobereich, das im Krankheitsfall nicht 

einfach zu ersetzen ist. Gibt es zu dem Thema 

eine schriftliche Einschätzung der Bundesnetza-

gentur? Und wenn ja, wie lautet sie?  

Minister Lies (MU): Zum Sicherheitsbereich: Das 

Unterbleiben einer Revision hätte zu einer Ab-

schaltung geführt. Ein wichtiger Punkt ist, dass im 

Zuge der bisherigen Revisionsarbeiten mit der 

begrenzten Belegschaft in den ersten beiden Wo-

chen die alten Brennelemente entnommen und 

die neuen eingesetzt wurden, ohne dass das 
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Kraftwerk wieder in Betrieb geht, womit aber ein 

extrem sicherer Zustand herbeigeführt wurde. 

Diese ersten beiden Wochen führen, insgesamt 

betrachtet, also zu einem wesentlich höheren 

Maß an Sicherheit, als es beim reinen Abschalten 

der Fall gewesen wäre.  

Als Resultat meiner Gespräche mit der Bundes-

netzagentur, dem BMWi als Energieministerium 

und auch mit dem Netzbetreiber ergab sich deut-

lich, dass das Kraftwerk aus deren Perspektive 

eine Bedeutung für die Netztopologie hat. Das 

bezieht sich nicht nur auf die reine Wirkleistung - 

in einigen Argumenten wurde ja der Standpunkt 

vertreten, dass bei verringertem Energiebedarf 

weniger Kraftwerke vonnöten seien -, sondern 

auch auf die Netzstabilität, also die Frage, wie 

stabil Frequenz und - vor allem - Spannung ge-

halten werden können. So kommt dem Kraftwerk 

z. B. bei der Frage der Blindleistungskompensati-

on eine Bedeutung zu. Bei einer Abschaltung hät-

te diese von anderen Kraftwerken erbracht wer-

den müssen. Eines der kompensierenden Kraft-

werke wäre ein Kohlekraftwerk gewesen, das in 

der wärmeren Zeit in der Regel nicht laufen dürf-

te, weil die Wärmezufuhr zur Weser zu hoch wä-

re. Die Bedeutung des Kraftwerkes für die Sys-

temstabilität muss also nicht nur an seinem 

Wirkleistungs-, sondern auch an seinem Blindleis-

tungsanteil gemessen werden.  

Das alles bezog sich auf geführte Telefongesprä-

che. Da es zu einer Revision, wie wir sie gefor-

dert haben, gekommen ist, gab es keine weiteren 

schriftlichen Äußerungen des Bundesministeri-

ums oder der Bundesnetzagentur. Es ist aber 

nicht auszuschließen, dass es im Falle eines Ab-

schaltens des Kraftwerkes und der Nichtdurchfüh-

rung der Revision dazu gekommen wäre. 

Eine entsprechende Planung der RWE zur Frage 

der Pandemiebedingungen zur Revision des 

Kernkraftwerks Emsland ist dem Landkreis vor-

gestellt worden und liegt uns vor. Die weiteren 

Überlegungen, wie mit dem Kernkraftwerk verfah-

ren werden soll, wird auch in diesem Fall zwi-

schen allen Beteiligten besprochen werden. Die 

Revision soll demnach ordnungsgemäß am 

8. Mai beginnen. Wie schon zur Revision des 

KKW Grohnde gesagt, wird man sicherlich jedes 

Mal den aktuellen Infektionsgrad und die aktuel-

len Gefahren- bzw. Infektionsschutzlage bewer-

ten müssen, um aus der Situation die zu ergrei-

fenden Maßnahmen abzuleiten. 

Unterrichtung zu einem Schalterdefekt im 

KKW Grohnde 

Minister Lies (MU): In diesem Kontext möchte ich 

eine ergänzende Information geben. Im Kern-

kraftwerk Grohnde wurde kurz vor dem Abfahren 

für die Revision ein Fehler in einem Leistungs-

schalter festgestellt, der wegen der Erkennung 

während der Wartung und des Austauschs durch 

ein Reserveteil nicht meldepflichtig war. Bei der 

anschließenden Untersuchung des defekten 

Schalters wurde ein weiterer Fehler erkannt, der 

meldepflichtig ist. Für bestimmte seltene Störfälle 

hätte die Funktion der diversitären Abschaltung 

einer der vier Hauptkühlmittelpumpen nicht zur 

Verfügung gestanden. Das Ergebnis wurde frist-

gerecht nach dem Kriterium M211 und der 

INES 0 gemeldet. 

 

Unterrichtung zu Auswirkungen der Wald-

brände um Tschernobyl auf die Luftqualität in 

Deutschland 

Minister Lies (MU): Seit dem 8. April 2020 hat die 

Ukraine mehrfach Meldungen zu Waldbränden in 

der Region Tschernobyl unter Nutzung des Unifi-

ed Systems for Information Exchange in Incidents 

and Emergencies (USIE), dem formalisierten 

Meldeverfahren der Internationalen Atomenergie-

Organisation, erstattet. Die Meldungen stimmen 

mit den Informationen aus Presse und Internet 

überein, wo über Brände berichtet wurde. Weiter-

hin meldete der ukrainische State Emergency 

Service am 15. April 2020, dass keine offenen 

Feuer mehr beobachtet würden.  

Wenn in Tschernobyl etwas passiert, ist es not-

wendig, nach den Auswirkungen zu fragen. Das 

Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) hat mit aktu-

ellen Wetterdaten einen möglichen Transport von 

radioaktiven Stoffen in der Atmosphäre berech-

net, wenn eine Freisetzung von radioaktiven Stof-

fen in der Gegend von Tschernobyl erfolgen wür-

de. 

Aufgrund der Trajektorien ist es äußerst unwahr-

scheinlich, dass in den nächsten drei bis vier Ta-

gen Radioaktivität nach Deutschland gelangen 

wird. Das BfS betreibt ca. 1 800 Messstationen 

zur kontinuierlichen Überwachung der Ortsdosis-

leistung (ODL) in Deutschland sowie eine hoch-

empfindliche Messstelle für den Nachweis von 

radioaktiven Stoffen in der bodennahen Atmo-

sphäre auf dem Schauinsland bei Freiburg. Keine 
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dieser Messstationen zeigte und zeigt eine Erhö-

hung der Messwerte aufgrund der Waldbrände 

an. Weiterhin ist zurzeit in Deutschland auch kei-

ne Erhöhung der Cäsium-137-Aktivitätskonzen-

tration im Luftstaub festzustellen. Die ODL-Mess-

stationen in den deutschen Botschaften in Minsk 

und Kiew zeigen ebenfalls weder aktuell noch in 

den letzten Tagen eine Erhöhung an.  

Aufgrund der Erkenntnisse aus Waldbränden in 

dem Gebiet von Tschernobyl in der Vergangen-

heit kann das BfS schließen, dass es in Deutsch-

land zu keiner radiologischen Gefährdung durch 

die Waldbrände kommt. 

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 7: 

Unterrichtung durch die Landesregierung zu 

der Benennung von Würgassen als Logistik-

zentrum für das geplante Endlager Schacht 

Konrad 

 

Unterrichtung 

Minister Lies (MU): Mit Schreiben vom 6. März 

2020 (Anlage 2) informierte Staatssekretär Flas-

barth (BMU) die Umweltressorts der Länder über 

die Empfehlung der BGZ Gesellschaft für Zwi-

schenlagerung mbH, dass ein Logistikzentrum für 

das Endlager Konrad am Standort Würgassen 

(Landkreis Höxter, Nordrhein-Westfalen) geplant 

ist.  

Mit E-Mail vom 11. März 2020 hat das für Land-

tags- und Kabinettsangelegenheiten zuständige 

Referat 18 das für nukleare Entsorgung zuständi-

ge Referat 41 wegen einer für den heutigen 

20. April geplanten Unterrichtung des Umwelt-

ausschusses um einen Sachstandsbericht gebe-

ten. Das ist der Zeitrahmen, in dem wir uns nach 

Erhalt der Informationen damit auseinanderge-

setzt haben.  

Zur Ausgangssituation 

Die atomrechtliche Planfeststellung für das End-

lager Konrad aus dem Jahr 2002 regelt eine An-

lieferung der radioaktiven Abfälle just in time, d. h. 

eine ausschließliche Pufferung für Transportein-

heiten auf maximal 154 Abstellpositionen. Die 

planfestgestellte Beschränkung der Lagermög-

lichkeit am Standort des Endlagers Konrad erfor-

dert daher die Errichtung und den Betrieb eines 

zentralen Bereitstellungslagers für eine zeitlich, 

radiologisch und technisch optimierte Beschi-

ckung des Endlagers Konrad. 

Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD 

vom 8. Februar 2018 wird hierzu vereinbart, dass 

unverzüglich mit der Planung und Errichtung ei-

nes solchen Lagers begonnen werden soll.  

Die Niedersächsische Landesregierung führte am 

1. März 2018 in ihrer Beantwortung einer mündli-

chen Anfrage der Abgeordneten Imke Byl und 

Miriam Staudte zum möglichen Standort des Be-

reitstellungslagers u. a. aus:  

„Die Landesregierung spricht sich deutlich ge-

gen einen Standort zur Errichtung eines Ein-

gangslagers an der Schachtanlage bzw. in der 

Region Salzgitter aus. 

Um die v. g. Verbesserungen durch ein opti-

males Eingangslager zu erreichen, bedarf es 

nicht eines Standorts in der Region oder sogar 

direkt an dem Endlager Konrad. Sofern ein 

solches Eingangslager errichtet werden soll, 

ist vielmehr die Anbindung an eine leistungs-

fähige Infrastruktur von Schiene und Straße 

von Bedeutung.“ 

„Wegen der bereits jetzt bestehenden Belas-

tungen des Landes Niedersachsen bei der 

Endlagerung radioaktiver Abfälle wird sich die 

Landesregierung nachhaltig dafür einsetzen, 

dass ein Standort für ein zusätzliches Zwi-

schenlager weder im geplanten interkommu-

nalen Industriegebiet zwischen Braunschweig 

und Salzgitter noch an anderen Standorten in 

Niedersachsen in Betracht gezogen wird.“ 

Zum Verfahren 

Die Gesellschaft für Zwischenlagerung ist als 

bundeseigenes Unternehmen vom BMU beauf-

tragt worden, ein Logistikzentrum für schwach 

und mittelradioaktive Abfälle für das Endlager 

Konrad zu planen und zu errichten. Die gesetzli-

che Grundlage für die Errichtung eines zentralen 

Bereitstellungslagers durch die BGZ bildet § 3 

Abs. 3 Satz 3 des Entsorgungsübergangsgeset-

zes. 

In diesem Bereitstellungslager sollen ausschließ-

lich fertig konditionierte, endlagergerechte Abfall-

gebinde zwischengelagert werden. Die Konditio-

nierung der Abfälle findet beim Abfallerzeuger 

selbst und/oder an externen Standorten in hierfür 

genehmigten Anlagen statt. Ein aktuelles Beispiel 

dafür ist Leese. Es wurde vereinbart, dass die in 

Leese befindlichen Fässer so nicht weiterhin dort 

gelagert werden können. Die Fässer werden 

transportiert, konditioniert und endlagergerecht 

verpackt. Das geschieht dort momentan. 

Das Bundesumweltministerium hat die Entsor-

gungskommission des Bundes (ESK) gebeten, 

eine Stellungnahme dazu abzugeben, welche 

Randbedingungen aus technischer Sicht für das 

geplante Bereitstellungslager eingehalten werden 

müssen und wie sich diese auf Kriterien des 

Auswahlverfahrens für ein solches Bereitstel-

lungslager auswirken. 
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Eine wesentliche Anforderung der ESK ist die 

Entfernung zum Endlager Konrad. Sie führt dazu 

wie folgt aus: 

„Der Standort sollte höchstens 150 - 200 km 

vom Endlager Konrad entfernt sein, um unnö-

tige zusätzliche Transportwege zu vermeiden. 

Darüber hinaus steigt mit zunehmender Ent-

fernung das Potenzial für Schwierigkeiten bei 

der Kontinuität der Anlieferung an das Endla-

ger Konrad stark an.“ 

Gleichwohl führt die ESK aus: 

„Technisch gesehen hätte ein Bereitstellungs-

lager direkt am Standort des Endlagers Kon-

rad offensichtliche Vorteile, weil die Wege kurz 

wären und für den Transport vom Bereitstel-

lungslager in das Endlager Konrad keine öf-

fentlichen Transportwege genutzt werden 

müssten. Es ist nicht auszuschließen, dass es 

Hindernisse für eine Realisierung am Standort 

des Endlagers Konrad gibt.“ 

Folgende fünf Anforderungen an den Standort 

wurden von der BGZ finalisiert: 

- Radius von bis zu 200 km um das Endlager 

Konrad, 

- Fläche größer als 30 ha, 

- Abstand zum nächsten Gleisverlauf kleiner als 

10 km, 

- Abstand zur Wohnbebauung mindestens 

300 m, 

- kein Naturschutzgebiet. 

Die Suche konzentrierte sich auftragsgemäß auf 

geeignete Flächen der Bundesanstalt für Immobi-

lienaufgaben, der Deutschen Bahn AG, der Bun-

desverwaltungs- und -verwertungs GmbH sowie 

Liegenschaftsflächen von stillgelegten Kernkraft-

werksstandorten im Suchgebiet, also auf Flächen, 

die sich bereits im Eigentum des Bundes befin-

den. 

Die BGZ hat insgesamt 28 Standorte untersucht, 

die allesamt die ersten beiden Kriterien - Radius 

und Fläche - erfüllen und auch kein Naturschutz-

gebiet sind. Mit den Standorten Braunschweig, 

Grohnde und Westertimke sind drei Standorte 

aus Niedersachsen darunter. Ein Standort in di-

rekter Umgebung des Endlagers Konrad wurde 

nicht ausgewiesen; die Nichtberücksichtigung 

wird in der Stellungnahme nicht thematisiert. 

Im ersten Schritt hat die BGZ insgesamt 9 der 

oben genannten 28 Standorte als „Potenzialflä-

chen“ identifiziert, die derzeit die fünf Anforderun-

gen grundsätzlich erfüllen und nicht aus anderen 

Gründen auszuschließen sind. Mit dem Standort 

Braunschweig ist danach nur noch ein Standort 

aus Niedersachsen genannt. Der Standort 

Grohnde wurde aufgrund des bis 2021 in Betrieb 

befindlichen Kernkraftwerks Grohnde ausge-

schlossen. Westertimke ist zu weit - ca. 12 km - 

vom nächsten aktiven Gleisverlauf entfernt; dabei 

handelt es sich zudem nicht um eine Güterver-

kehrsstrecke. 

Im nächsten Schritt hat die BGZ das Kriterium 

„Abstand zum nächsten Gleisverlauf“ als maß-

geblich entscheidungsrelevant definiert. Sie be-

gründet dies damit, dass „das zeitliche/rechtliche 

Risiko der Errichtung eines Gleisanschlusses mit 

zunehmendem Abstand eines Gleisverlaufs zur 

Standortfläche ansteigt.“  

Von den neun identifizierten Standorten verfügt 

ausschließlich der Standort Beverungen-Würgas-

sen über einen unmittelbaren Gleisanschluss. Al-

le weiteren acht Standorte weisen hier einen Ab-

stand von 0,5 bis 4,0 km zum nächstgelegenen 

Gleisanschluss auf; der Standort Braunschweig 

weist einen Abstand von 1,5 km auf. 

Zum Ergebnis und weiteren Vorgehen 

Im Ergebnis hat die BGZ den Standort in Würgas-

sen empfohlen; der unmittelbare Gleisanschluss 

und die bestehende Infrastruktur durch die beiden 

Zwischenlager waren hierfür ausschlaggebend. 

Das Öko-Institut hat mit Stand vom 9. Januar 

2020 eine gutachterliche Erstbewertung zum 

Standort abgegeben und kommt zu dem Ergeb-

nis, dass der Standort zwar einige Anforderungen 

der ESK nicht vollständig erfüllt - es fehlt insbe-

sondere die Zweigleisigkeit der anbindenden 

Gleisstrecke, und der Standort ist nicht vollstän-

dig hochwasserfrei -, dies aber nicht zu einem 

grundsätzlichen Eignungsausschuss führt. Es ist 

darauf hinzuweisen, dass der Standort Würgas-

sen als einziger der 28 Standorte das Kriterium 

„Abstand zur Wohnbebauung 300 m“ nicht erfüllt. 

Zum weiteren Verfahren informiert die BGZ wie 

folgt: Im Logistikzentrum wird mit schwach und 

mittelradioaktiven Abfällen gearbeitet. Daher ist 

eine Umgangsgenehmigung nach Strahlen-

schutzgesetz erforderlich. Für diese und weitere 

Genehmigungen sind die Landesbehörden in 

Nordrhein-Westfalen zuständig. Im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens nach Strahlenschutz-
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gesetz wird eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

unter Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt.  

Zudem versicherte Herr Dr. Seeba, Vorsitzender 

der Geschäftsführung der BGZ,  

„dass die BGZ ihre Standortentscheidung so-

wie ihre weiteren Planungen in Veranstaltun-

gen vor Ort erläutern wird, zusätzlich zur oh-

nehin gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligung 

der Öffentlichkeit im Rahmen des jetzt einzu-

leitenden Genehmigungsverfahrens“. 

Die Landesregierung war in diesen Prozess nicht 

eingebunden. Eingangs habe ich geschildert, 

dass wir die Informationen einen Tag oder zwei 

Tage, bevor sie öffentlich geworden sind, durch 

den Staatssekretär bekommen haben. Es ist auch 

nicht Aufgabe des Bundes oder der BGZ, uns da-

bei einzubinden. Soweit ich weiß, sind auch die 

anderen Länder zumindest im Vorfeld nicht ein-

gebunden worden. Ich vermute, dass Nordrhein-

Westfalen näher eingebunden gewesen sein 

muss, weil die Entscheidung auf einen dort gele-

genen Standort gefallen ist. Aber es handelt sich 

zunächst nicht um ein Verfahren, das bisher einer 

Beteiligung des Landes bedurft hätte.  

Im weiteren, jetzt anstehenden Verfahren wird es 

mit Sicherheit - davon gehe ich aus - eine klare 

Beteiligung der kommunalen Seite als Träger öf-

fentlicher Belange geben. Aber eine formale Be-

teiligung der Landesbehörden, wie sie bei einer 

Entscheidung für einen niedersächsischen 

Standort gegeben gewesen wäre, zeichnet sich 

im Moment nicht ab. 

 

Aussprache 

Abg. Christian Meyer (GRÜNE): Das Thema löst 

vor Ort ziemlich viel Aufregung aus, weil das Lo-

gistikzentrum auf der rechten Weserseite, 200 m 

von der niedersächsischen Landesgrenze ent-

fernt, entstehen soll. Vor allem ist die Wohnbe-

bauung nur 300 m entfernt, sowohl auf nieder-

sächsischer als auch auf nordrhein-westfälischer 

Seite. Wenn ich es richtig verstanden habe, spiel-

te der Schutz von Anwohnern überhaupt keine 

Rolle. Wie ich lese, waren Abstände zur Bevölke-

rung dort, wo der komplette schwach und mittel-

radioaktive Müll der Bundesrepublik erst hin-

kommt, um dann weitertransportiert zu werden, 

kein Kriterium. 

Meinem Verständnis nach hat sich die Landesre-

gierung lediglich dafür ausgesprochen, dass nicht 

Niedersachsen Standort für das Logistikzentrum 

wird. Ist es ihr somit egal, wenn ihr der radioakti-

ve Abfall genau vor die Tür gesetzt wird? Mich er-

innert das, was das Verfahren angeht, ein wenig 

an das Transportbehälterlager Gorleben, das 

man auch an eine Landesgrenze baute. Vor Ort 

sind - parteiübergreifend - alle dagegen. Auch die 

Kommunen sind nicht informiert worden. Wenn 

ich an das Endlager für die hoch radioaktiven Ab-

fälle denke, ist das ein Verfahren, das ich mir 

nicht wünsche - dass irgendeine Behörde Stand-

orte nicht öffentlich vergleicht, um dann zu sagen: 

Das ist es! 

Jetzt wird vor Ort - und das löst viel Ärger aus - 

vom Bundesumweltministerium eine Akzeptanz-

beschaffung betrieben, nach dem Motto: „Das 

muss es jetzt sein; Alternativen diskutieren wir 

nicht mehr.“ 

Natürlich wird das Land zu Stellungnahmen auf-

gefordert werden, gerade weil es um einen 

Standort an der Landesgrenze geht und auch, 

was die beiden Kriterien der Entsorgungskom-

mission angeht, die nicht erfüllt sind; Sie haben 

die Zweigleisigkeit angesprochen. Die eingleisige 

Strecke verläuft ja auch überwiegend durch Nie-

dersachsen, von Bodenfelde nach Göttingen, und 

ist übrigens ziemlich marode. Der Bund rechnet 

mit zehn Atommülltransporten pro Tag.  

Auch in der Frage des Hochwasserschutzes 

staune ich. Niedersachsen wird dabei sicherlich 

auch eine Rolle spielen, weil sich die vorgesehe-

ne Fläche im Hochwasserbereich befindet und 

dort aufgeschüttet werden muss, da. Das räumt 

auch das Öko-Institut ein. Solche Maßnahmen 

sind ein Eingriff in den Wasserhaushalt. Es wird 

also sicherlich die Frage aufgeworfen werden, ob 

es überhaupt naturschutz- und umweltrechtlich 

möglich ist, den Boden in der Weseraue anzuhe-

ben. 

Stellt sich die Landesregierung jetzt auf den 

Standpunkt: Hauptsache nicht Niedersachsen, 

und das mit Würgassen ist uns egal - oder setzt 

sie sich noch für den Standpunkt ein, dass die le-

diglich zwei Kriterien, die für Würgassen spre-

chen - der nahegelegene Bahnanschluss und die 

Entfernung zum Endlager -, nicht ausreichen?  

Und wie setzt sie sich mit den Forderungen der 

Kommunen auseinander, das Verfahren wegen 

der Coronavirus-Pandemie zunächst auszuset-
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zen? Obwohl die geplanten öffentlichen Veran-

staltungen jetzt abgesagt sind, setzt der Bund die 

Planungen fort und will Akzeptanz erzeugen, 

während die Kommunen keine Informationen be-

kommen können, außer wenn sie eine Mail 

schreiben. Aber das ist natürlich etwas anderes 

als eine öffentliche Beteiligung an einem solchen 

Prozess. Wie will sich das Land also im Interesse 

der Kommunen weiterhin einbringen? 

Minister Lies (MU): Dass das Thema zu Aufre-

gung vor Ort führt, kann ich absolut nachvollzie-

hen, erstens, weil keiner mit der Entscheidung 

gerechnet hat und weil man aus den Medien von 

der Veröffentlichung der Entscheidung erfährt, 

dass es ein Zwischenlager in Würgassen geben 

soll. Und zweitens: Mit Blick auf viele Gespräche, 

die ich zu diesem Thema andernorts geführt ha-

be, kann ich nur sagen, dass es auch Sorge bei 

den Beteiligten auslöst: Da kommt ein Zwischen-

lager hin - was heißt das eigentlich? Welche 

Auswirkungen hat das? 

Deswegen ist der erste und entscheidende 

Punkt - völlig losgelöst vom Standort Würgassen; 

das würde für die anderen in Betracht kommen-

den Standorte genauso gelten - ein Maximum an 

Transparenz und Information. Das ist eine ganz 

wesentliche Voraussetzung.  

Man muss aber sagen, dass die Standortauswahl 

im Grunde ja dazu hat beitragen sollen; denn eine 

Notwendigkeit für die Begründung des Standort-

auswahlprozesses hat es nicht gegeben. Es geht 

nicht um ein Endlager, sondern um ein Zwischen-

lager. Der Bund hätte auch ein strahlenschutz-

rechtliches Verfahren auf einem Gebiet, das er 

selbst aussucht, weil es aus seiner Sicht geeignet 

ist, wählen können.  

Man mag natürlich den Prozess, wenn sozusagen 

die Entscheidung über einen Standort gefallen ist, 

kritisch bewerten; das ist auch in Ordnung. Aber 

dieser Weg, einen Standortvergleich durchzufüh-

ren und diesen von einem Dritten, dem Öko-

Institut, überprüfen zu lassen, ist zumindest der 

Versuch, Objektivität in die Entscheidung zu brin-

gen. Das ist meines Erachtens nachvollziehbar.  

Dass dieser Auswahlprozess nicht öffentlich war, 

ist eine Entscheidung des Bundes bzw. des BMU 

und der BGZ gemeinsam gewesen. Aber es gab 

auch keinen rechtlichen Anspruch auf eine Betei-

ligung des Landes am Auswahlprozess und inso-

fern auch nicht den daraus ableitbaren Anspruch 

auf eine öffentliche Diskussion des freiwilligen 

Standortvergleichs.  

Was das in der öffentlichen Wahrnehmung be-

deutet hätte, ist meiner Auffassung nach klar: 

Man hätte an 28 Orten eine intensive öffentliche 

Debatte gehabt, bevor ein Auswahlprozess über-

haupt zu einem Ergebnis gekommen wäre, weil 

das einfach kein Thema ist, mit dem man in ir-

gendeiner Form Zustimmung oder Begeisterung 

auslösen kann. 

Der zweite Punkt ist - das muss man fairerweise 

sagen -, dass nicht der komplette schwach und 

mittelradioaktive Müll dort eingelagert werden 

soll, sondern dass es sich um ein Zwischenlager 

handelt, das als Logistikzentrum für die Einlage-

rung im Endlager Konrad dient.  

Es wird im Standortauswahlprozess, der im 

Herbst 2020 in die erste heiße Phase gehen wird, 

darum gehen, ein Endlager für hoch radioaktiven 

und wärmeentwickelnden Abfall zu suchen. Mit 

diesem Prozess soll zeitgleich die Suche nach ei-

nem weiteren Endlager für schwach und mittelra-

dioaktive Abfälle einhergehen, weil das, was im 

Endlager Konrad untergebracht werden kann, bei 

Weitem nicht der schon angefallenen Menge ent-

spricht, und schon gar nicht dem - wir kommen im 

nächsten Tagesordnungspunkt noch auf die Asse 

zu sprechen -, was wir heute schon kennen. Da-

bei würde noch einmal dieselbe Menge anfallen, 

die allein aus der Asse kommt. Es geht hier also 

nicht um den gesamten Müll, sondern um ein Lo-

gistikzentrum, das dem Endlager Konrad dient. 

Ich glaube, es kommt dabei auch nicht auf drei 

Tage oder drei Wochen an. Vielmehr ist es wich-

tig, jetzt größtmögliche Transparenz herzustellen 

- also erst einmal zu vermitteln, was das eigent-

lich heißt und was dieses Zwischenlager für die 

Menschen, die dort leben, bedeutet.  

Ich will auch deutlich machen, dass wir - völlig 

losgelöst vom Endlager Konrad - Zwischenlager 

in Deutschland brauchen. Es gibt Müll, der anfällt 

und zwischengelagert werden muss, weil es kei-

ne ausreichend Endlagerkapazität gibt - so will 

ich es einmal politisch vorsichtig beschreiben. Die 

Endlagerkapazität, die mit dem Schacht Konrad 

theoretisch vorhanden ist, reicht überhaupt nicht 

aus, die absehbar vorhandenen Mengen aufzu-

nehmen. Das heißt, wir haben Bedarf an Zwi-

schenlagerkapazität.  
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Diese Kapazität haben wir auch heute schon an 

den Kernkraftwerkstandorten, wo die Brennstäbe 

bzw. Castoren zwischengelagert werden. Das ist 

inzwischen der Stand, den wir auch dort haben, 

wo wir mit Zwischenlagern umgehen. Und weil es 

für Niedersachsen wichtig ist, will ich hinzufügen, 

dass wir dabei auch von Material reden, das heu-

te schon in Niedersachsen lagert.  

Ich habe vorhin das Beispiel Leese genannt. Dort 

lagern Fässer, die schwach und mittelradioaktive 

Abfälle aus der Industrie, aber auch aus medizini-

schen Anwendungen oder der Forschung enthal-

ten. Diese Fässer werden über die nächsten zehn 

Jahre - das zeigt auch, was für ein langer Pro-

zess das ist - transportiert, konditioniert und end-

lagerfähig gemacht. Das heißt, sie werden aufbe-

reitet, getrocknet, neu verpackt - was auch immer 

notwendig dafür ist, ein Höchstmaß an Sicherheit 

zu gewährleisten. Sie werden dann in sogenannte 

endlagerfähige Konradbehälter gepackt. In dieser 

strukturierten Form sollen sie zwischengelagert 

werden. Das ist meines Erachtens wichtig, damit 

nicht der Eindruck entsteht, die Fässer aus Leese 

würden jetzt an irgendeinen anderen Standort 

transportiert. Vielmehr werden diese Fässer kon-

ditioniert, endlagerfähig gemacht und dann zwi-

schengelagert.  

Transparenz wird jetzt also ganz entscheidend 

sein. Das ganze Verfahren ist - mit seinen gege-

benen Möglichkeiten - auf Öffentlichkeitsbeteili-

gung ausgelegt, was die Umweltverträglichkeits-

prüfung betrifft. Es kommt die Frage hinzu, ob alle 

Bedingungen ausreichend berücksichtigt sind. Es 

handelt sich ja nicht um ein Verfahren, bei dem 

einfach entschieden werden könnte, ein Zwi-

schenlager zu bauen, sondern es wird ein Ge-

nehmigungsverfahren nach dem Strahlenschutz-

gesetz durchgeführt, weil es um schwach und 

mittelradioaktiven Abfall geht. Dabei müssen alle 

relevanten Punkte belegt werden.  

Es ist aber meines Erachtens naheliegend, dass 

erklärt werden muss, warum ein Standort, der das 

Kriterium von 300 m Abstand zur Wohnbebauung 

nicht erfüllt, dennoch als geeignet angesehen 

wird. Dann wird man sicherlich auch das Thema 

der Zweigleisigkeit anführen und genau benen-

nen müssen, in welchen Mengen Transporte über 

welche Zeiträume hinweg stattfinden. Die Einla-

gerung ins Endlager Konrad dauert meines Wis-

sens 30 Jahre - nur um einen Eindruck davon zu 

vermitteln, über welche Zeiträume dieses Logis-

tiklager Verkehr erzeugen wird, um es mal vor-

sichtig zu sagen. Es ist also ein sehr langer Zeit-

raum. Es wird nicht alles auf einmal hingefahren 

und alles auf einmal weggefahren, sondern der 

Abfall wird aus den anderen vorhandenen Zwi-

schenlagern in das Bereitstellungslager und aus 

dem Bereitstellungslager strukturiert in das End-

lager gebracht. 

Insofern werden auch die Themen Hochwasser-

schutz und Naturschutz eine Rolle spielen. Auch 

wir werden von vielen Fragestellungen direkt be-

troffen sein.  

Ich möchte aber wiederholen: Wir brauchen ein 

Zwischenlager. Wir brauchen auch Endlager.  

Es wird übrigens eine ganz andere Debatte ge-

ben, beginnend Ende 2020, wenn man deutsch-

landweit auf Endlagersuche geht, und zwar so-

wohl für den hoch radioaktiven als auch für den 

schwach und mittelradioaktiven Müll. Ich gehe 

nicht davon aus, dass es an irgendeinem Ort, den 

man in Betracht zieht, auch nur ansatzweise Ver-

ständnis und Zustimmung geben wird, sondern 

dieses Vorhaben wird überall abgelehnt werden. 

Es gibt auch nachvollziehbare Gründe dafür. Es 

ist einfach ein Thema, mit dem man nichts ge-

winnen kann und das auch nicht in irgendeiner 

Form positiv ist. Dafür muss man meiner Auffas-

sung nach auch nicht mit Arbeitsplätzen oder an-

deren Anreizen werben.  

Aber es führt kein Weg daran vorbei, dass wir ein 

Endlager für hoch radioaktive Abfälle brauchen, 

dass wir weitere Endlager brauchen für schwach 

und mittelradioaktive Abfälle und dass wir dafür 

auch Zwischen- und Bereitstellungslager brau-

chen. Entscheidend ist dabei meines Erachtens, 

einen vernünftigen Weg zu gehen, der die Ent-

scheidung für jeden Einzelnen nachvollziehbar 

macht und mit der Nachvollziehbarkeit der Ent-

scheidung auch die nötige Akzeptanz schafft.  

Ich bezweifle, dass es an irgendeinem der Stand-

orte Zustimmung zu solchen Standortentschei-

dungen geben wird. 

Abg. Christian Meyer (GRÜNE): Ich mache mir 

wegen des Endlagers Konrad Sorgen, dessen 

Lagerkapazität ja begrenzt ist; sie reicht nicht für 

den gesamten schwach und mittelradioaktiven 

Abfall, den wir in der Bundesrepublik haben. 

Wenn dieses Bereitstellungslager in Würgassen 

als Logistikzentrum für das Endlager Konrad die-

nen soll, besteht die Sorge, dass man auf die 

Idee kommen könnte, keinen zweiten Standort für 
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schwach und mittelradioaktiven Abfall zu suchen, 

weil man ja bereits ein Lager und den entspre-

chenden Protest hätte, sondern die Kapazität des 

Endlagers Konrad und damit auch die des Zwi-

schenlagers Würgassen auszuweiten, um noch 

mehr Müll dort zu lagern. 

Gibt es eine Versicherung des Bundes, dass es 

bei der Mengenbegrenzung des Endlagers Kon-

rad bleibt und dass das Bereitstellungslager 

Würgassen nicht für den gesamten Müll der Re-

publik verantwortlich ist? Der Abfall läge dann ja 

schon in Würgassen; man würde ein zweites 

Endlager in der Nähe suchen und nicht bei-

spielsweise irgendwo in Süddeutschland, weil 

man ja bereits ein Logistikzentrum hätte. Wieso 

sollte man ein zweites aufbauen, wenn die Kapa-

zitätsbeschränkung des Endlagers Konrad infrage 

gestellt würde? 

Minister Lies (MU): Die klare Antwort ist: Im End-

lager Konrad gibt es keine Mengenerweiterung; 

es wird sie auch nicht geben. Das ist auch poli-

tisch festgehalten und festgelegt. Die Frage, ob 

Würgassen auf Dauer ausschließlich als Bereit-

stellungslager für das Endlager Konrad vorgese-

hen ist, möchte ich an die anwesenden Mitarbei-

ter des MU weitergeben.  

Im jetzigen Genehmigungsverfahren geht es um 

ein Zwischenlager für das Endlager Konrad. Die-

ses wird über 30 Jahre benötigt. Die Wahrschein-

lichkeit, dass nach 30 Jahren noch Bedarf be-

steht, ist sicherlich gegeben. Dass man aber 

30 Jahre lang keine anderen Bereitstellungslager 

hat, um die anderen Endlager zu befüllen, will ich 

nicht hoffen, weil der Abfall ja irgendwo herum-

steht und endgelagert werden muss. 

Insofern ist die Antwort auf die Frage „Ist sicher-

gestellt, dass Konrad nicht mehr aufnimmt?“ ja!  

Ist sichergestellt - um Ihre Frage zu erweitern -, 

dass vom Bereitstellungslager Würgassen aus 

nur das Endlager Konrad beliefert werden kann? - 

Ich schaue einmal die Kollegen aus dem MU an. 

MR Lauenstein (MU): Das ist im Grundsatz so 

richtig. Es gibt aber das Nationale Entsorgungs-

programm (NaPro), das meines Wissens eine 

Regelung enthält, die - zwar nicht jetzt während 

der Errichtung, aber später im Betrieb - die Über-

legung zulässt, dass es zu einer Erweiterung der 

Kapazität des Endlagers Konrad kommen kann. 

Minister Lies (MU): Das ist politisch ausgeschlos-

sen. 

MR Lauenstein (MU): Das ist politisch ausge-

schlossen. Das NaPro ist an der Stelle aber noch 

offen. Wir werden das nachhalten und gegebe-

nenfalls schriftlich nachreichen. 

Minister Lies (MU): Politisch ist es ausgeschlos-

sen. Es ist meines Erachtens auch mehrfach vor 

Ort gesagt worden, dass das keinerlei Alternative 

sei.  

Die Frage war, ob der Standort Würgassen als 

Bereitstellungslager ausschließlich für das Endla-

ger Konrad genutzt werden darf oder ob, sollte 

man ein weiteres Endlager an einer anderen Stel-

le errichten, das Bereitstellungslager Würgassen 

auch für dieses andere Endlager genutzt werden 

könnte. 

MR Lauenstein (MU): Nach unserem Kenntnis-

stand ist das Bereitstellungslager Würgassen nur 

auf das Endlager Konrad zugeschnitten. Entspre-

chendes werden sicherlich auch die Antragsun-

terlagen ausweisen. 

Minister Lies (MU): Es würde also, wenn dieser 

Fall einträte, um ein neues Genehmigungsverfah-

ren gehen - wenn es überhaupt machbar und 

sinnvoll wäre; denn wenn das Bereitstellungsla-

ger Würgassen 30 Jahre lang für das Endlager 

Konrad oder wie auch immer genutzt würde und 

es in der Zeit kein anderes Bereitstellungslager 

für ein anderes Endlager gäbe, dann hätten wir 

auch kein anderes Endlager gefunden.  

Bei dieser Vorstellung wird mir angst und bange, 

was wir den nachfolgenden Generationen hinter-

lassen. 

Abg. Marcus Bosse (SPD): War das niedersäch-

sische Umweltministerium in irgendeiner Art und 

Weise in das Suchverfahren eingebunden? Es 

gab ja verschiedene mögliche Standorte, darunter 

auch niedersächsische. 

Minister Lies (MU): Eingebunden waren wir nicht, 

wie ich eingangs gesagt hatte. Wir sind am 

6. März 2020 informiert worden. Das BMU - so 

will ich es mal beschreiben - wird sicherlich über-

legt haben, dem Land vorher Bescheid zu sagen, 

dass dort gesucht wird und ihm die potenziellen 

Standorte zu nennen. Dann hätten wir eingreifend 

informieren können. Darüber, ob das dem Verfah-

ren aus Sicht des Bundes zuträglich gewesen wä-
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re, kann man streiten, aber aus unserer Sicht wä-

re damit Transparenz möglich gewesen.  

Der Bund hat klargestellt, dass er erstens keinen 

Standortvergleich hätte durchführen müssen, ihn 

aber trotzdem durchgeführt hat, und dass er zwei-

tens keine rechtliche Notwendigkeit sieht, das 

Land einzubinden. Er wollte zunächst einen Ver-

gleich durchführen, ohne uns einzubinden, um 

dann an dem Standort, der konkret zur Auswahl 

steht, im Rahmen des notwendigen Genehmi-

gungsverfahrens die notwendige Beteiligung der 

Öffentlichkeit herbeizuführen. Das muss man 

letztlich so sehen. 

Abg. Marcus Bosse (SPD): Gibt es für Würgas-

sen sozusagen ähnlich schwache Sicherungen 

wie für andere Zwischenlager? Im Fall von Gorle-

ben haben wir es sogar mit den Castoren zu tun. 

Es wird immer von der Sicherung gegen Flug-

zeugabstürze gesprochen. Auch das ist bei-

spielsweise in Gorleben aus meiner Sicht in kei-

ner Weise gewährleistet. Wie sieht es diesbezüg-

lich in Würgassen aus? 

Minister Lies (MU): Die Sicherung muss nach 

dem Strahlenschutzrecht im Rahmen des Ge-

nehmigungsverfahrens geprüft und geklärt wer-

den. Es gibt ganz klare Maßgaben, die eingehal-

ten werden müssen und bei einer solchen Neuer-

richtung - zumindest ist das meine Erwartungs-

haltung, unabhängig vom Standort - auch in kei-

ner Hinsicht unterschritten werden dürfen. Man 

sieht das bereits an den für ein neu zu errichten-

des Bereitstellungslager - auch hier wieder 

standortunabhängig - erheblichen Investitionskos-

ten. 

Abg. Sabine Tippelt (SPD): Herr Minister Lies 

hatte ja gesagt, Niedersachsen sei nicht einge-

bunden gewesen. Trotzdem kann man festhalten: 

Wenn man Bürger gegen sich aufbringen will, 

dann geht man so vor, wie es die Gesellschaft für 

Zwischenlagerung getan hat - nämlich mit null In-

formation. Man liest dann morgens in der Zeitung, 

dass ein Zwischenlager - oder Logistikzentrum, 

wie man es nennt - genau vor der niedersächsi-

schen Haustür errichtet wird.  

Wir haben eingangs darüber gesprochen, dass 

Niedersachsen bereits genügend betroffen ist. 

Angesichts dessen ein solches Logistikzentrum 

300 m von der Wohnbebauung in Niedersachsen 

entfernt zu bauen! Meines Erachtens liegt das 

genauso in Niedersachsen. Man kann nicht be-

haupten, aufgrund einer Entfernung von 300 m 

sei Niedersachsen nicht betroffen. Niedersachsen 

ist vollständig davon betroffen.  

Für die Genehmigung ist zwar die Bezirksregie-

rung Detmold zuständig. Aber das Land Nieder-

sachsen kann die Forderung erheben, mit einge-

bunden zu werden. Darum möchte ich auch bit-

ten; denn Würgassen liegt genau vor unserer 

Haustür. Meine erste Forderung ist darum, dass 

Niedersachsen in die Planung eingebunden wird. 

Zu meiner nächsten Forderung: Von meinen Vor-

rednern wurde bereits angesprochen, dass ein 

Kriterium für die Standortauswahl eine gute Bahn- 

bzw. infrastrukturelle Anbindung war. Ich glaube, 

es ist bekannt, dass der Landkreis Holzminden 

eine der am schlechtesten angebundenen Regio-

nen ist. Wenn man dann sagt, wir im Landkreis 

Holzminden seien verkehrlich gut angebunden, 

dann ist dieser Aspekt für mich schon ein Aus-

schlusskriterium. Eine eingleisige Bahnstrecke, 

die bereits jetzt den Landkreis mit seinem Ver-

kehrsaufkommen nicht anbinden kann, noch mit 

den Atomtransporten zu belegen, geht auch nicht. 

Das ist also ein weiteres Kriterium, das nicht ob-

jektiv herangezogen worden ist; denn diese ein-

gleisige Bahnstrecke ist für diese Güter, die auf 

die Schiene gebracht werden sollen, absolut un-

geeignet. 

Weiterhin kann man sagen, es handele sich nicht 

um ein Naturschutzgebiet. Aber es ist ein Hoch-

wassergebiet. Was wiegt nun mehr: Naturschutz 

oder Hochwasser? Ich will das nicht gegeneinan-

der aufwiegen, glaube aber, ein Hochwasserge-

biet zu vernachlässigen, ist gerade angesichts ei-

nes Zwischenlagers auch nicht in Ordnung. 

Ein weiterer Aspekt ist die Sicherheit, die gewähr-

leistet werden muss. Wir alle wissen, dass die 

Bevölkerung in Aufruhr ist. Wir im Landkreis 

Holzminden werden dieses Vorhaben auch nicht 

einfach so hinnehmen. Ich denke, auch partei-

übergreifend sind wir uns darin einig, zu versu-

chen, dieses Logistikzentrum mit allen Mitteln zu 

verhindern. Für die dann dabei entstehenden 

Kosten ist auch das Land Niedersachsen zustän-

dig. In dem Katalog steht, wenn Demonstrationen 

oder Ähnliches stattfinden, muss das Land für die 

Kosten aufkommen. Auch dabei ist Niedersach-

sen also gefordert; denn wir werden das nicht oh-

ne Demonstrationen und ohne Gegenwehr hin-

nehmen. 

Schließlich ist ein Krebskataster vorgesehen. 

Auch das bitte ich, mit aufzunehmen; denn aus 
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den Orten Lauenförde und Derental werden er-

hebliche Krebsraten gemeldet.  

Wenn man am Wochenende die Zeitung aufge-

schlagen hat, bekam man den Eindruck, es wür-

den schon Fakten geschaffen. Denn es werden 

bereits Stellenanzeigen für das Bewachungsper-

sonal des Logistikzentrums geschaltet. Das ist ein 

weiter Punkt, bei dem sich mir die Frage stellt, ob 

man uns vor vollendete Tatsachen stellen will. 

Aufgrund der Corona-Krise ist im Moment keine 

Bürgerinformation möglich. Das will man im Kreis-

tag oder auch in den einzelnen Gemeinden nach-

holen. Aber ich finde, das dauert viel zu lange. 

Währenddessen arbeitet man einfach weiter. Die 

Bürger werden also außen vor gelassen.  

Das einzige Positive ist, dass man auf einer In-

ternetseite Fragen stellen kann, wo sie auch be-

antwortet werden.2 Es ist eine Vielzahl von Fra-

gen von den angrenzenden Gemeinden und 

Städten eingereicht worden, die auch beantwortet 

wurde. Nur werden die Fragen einerseits damit 

beantwortet, dass man noch in der Vorauswahl 

und noch nicht endgültig in der Durchführung sei, 

und andererseits wird hinzugefügt, die Verkehrs-

anbindung in Würgassen sei aber gesichert. - Es 

gibt dabei also viele Widersprüche.  

Wir müssen uns auch als Land Niedersachsen 

hierbei einbringen; denn Würgassen ist genau vor 

unserer Haustür. 

Minister Lies (MU): Selbstverständlich werden wir 

das. Wir sind gleich, nachdem wir über die Ent-

scheidung informiert wurden, in den Dialog mit 

dem Bund eingetreten. Auch ich habe meine Er-

kenntnisse nur von der Website bezogen, die den 

Ablauf des Prozesses darstellt. Man kann das - 

wie gesagt - so machen. Der Bund ist nicht zu ei-

nem anderen Prozess verpflichtet.  

Der Bund weiß natürlich, dass man die Entschei-

dung am Standort Würgassen nicht akzeptieren 

wird. Aber man hätte sie an den 27 anderen po-

tenziellen Standorten auch nicht akzeptiert. Na-

türlich wird es an diesem Standort Proteste ge-

ben. Aber die hätte es an den anderen 27 poten-

ziellen Standorten auch gegeben.  

Zur Ehrlichkeit gehört einfach, dass es keinen 

Standort in Deutschland geben wird, an dem es 

bei einer solchen Idee eines Zwischenlagers nicht 

                                                
 
2 URL: https://logistikzentrum-konrad.de/fragen 

zu Protesten kommen würde; ich glaube zumin-

dest nicht, dass sich ein Ort freiwillig dafür mel-

den würde. Ich will nur darauf hinweisen, dass die 

nächste Stufe, die gestartet wird, die Suche nach 

einem Endlager ist. Wir können uns ungefähr 

vorstellen, was für Dimensionen die Diskussion 

darum - wir kennen sie ja auch u. a. schon aus 

Salzgitter - annehmen wird.  

Die Situation ist, dass es eines Zwischenlagers 

bedarf, dass man ein vernünftiges Verfahren 

wählen muss und dass man die Rahmenbedin-

gungen klärt. Deswegen ist es richtig, diese 

Punkte anzusprechen: Was ist mit dem Hoch-

wasserschutz? Das Thema Krebsregister geht 

das Sozialministerium, das schon lange Erfah-

rungen mit Kraftwerksstandorten hat, weiterhin 

an. Und dazu gehört eine Menge Transparenz. 

Ich will den Bund nicht in Schutz nehmen, aber es 

ist natürlich denkbar ungünstig, dass die Verkün-

dung der Entscheidung im März erfolgt ist und 

danach nichts mehr ging. BMU und BGZ konnten 

nicht ahnen, dass im Anschluss diese Phase der 

Nichtkommunikation beginnt. Der Kommunikati-

onsprozess wäre ein flüssigerer und anderer ge-

wesen, wenn nach dieser Veröffentlichung - ir-

gendwann muss die Entscheidung ja publik ge-

macht werden; es geht ja gar nicht anders - eine 

vernünftige Öffentlichkeitsarbeit stattgefunden 

hätte. Man hatte dabei einen ziemlich vermurks-

ten Start. Trotzdem muss man jetzt vernünftig in 

die Diskussion einsteigen. 

Wichtig ist dabei aus meiner Sicht, sich nicht aus-

schließlich darauf zu fokussieren, wie der gewähl-

te Standort im Vergleich zu den anderen beschaf-

fen ist; denn dieser Standortvergleich ist freiwillig 

erfolgt. Vielmehr muss man sich darauf fokussie-

ren, was es bezüglich dieses Standorts zu hinter-

fragen gilt. Das ist der entscheidende Punkt. Zu 

sagen, ein anderer Standort wäre besser geeig-

net, wird nicht helfen. Es würde nur dann helfen, 

wenn die Rahmenbedingungen im Genehmi-

gungsverfahren, die das Strahlenschutzgesetz 

vorgibt, nicht eingehalten würden.  

Ich kann nur sagen, dass wir als beratende Insti-

tution zur Verfügung stehen, die nicht sagt, wir 

bräuchten kein Zwischenlager - so viel, denke ich, 

ist deutlich geworden -, sondern die für Diskussi-

onen zur Verfügung steht, was die Fragen rund 

um das Zwischenlager angeht, was Sorgen und 

Nöte angeht und auch was Information angeht, 

die man möglicherweise dazu geben kann. Das 

muss meines Erachtens der Verfahrensweg sein.  
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Darüber hinaus werden wir uns im Rahmen der 

Möglichkeiten hinsichtlich dieser angesprochenen 

Punkte in das Verfahren auf nordrhein-westfä-

lischer Seite einbringen und den Kontakt halten, 

wenn sich die allgemeine Situation wieder ein 

bisschen normalisiert hat. 

Es werden zunächst keine Fakten geschaffen; 

denn man kann noch so viele Stellenausschrei-

bungen machen - wenn es kein Genehmigungs-

verfahren und damit letztlich auch keine Geneh-

migung gibt, hilft es auch nichts. Es ist nur ärger-

lich für die Menschen vor Ort, die auf der einen 

Seite nicht informiert werden, weil es momentan 

nicht geht, und auf der anderen Seite in der Zei-

tung lesen, dass bereits Stellenausschreibungen 

erfolgen. Das ist einfach unglücklich. 

(Abg. Sabine Tippelt [SPD]: Ein Unding!) 

Ich finde, das macht man einfach nicht.  

Jetzt kommt es sehr auf den Umgang an. Es 

spricht nichts dagegen, an geeigneter Stelle - ge-

rade auch hier - immer wieder zu informieren, 

auch seitens der Kollegen aus dem MU.  

Aber ich sehe schon - das will ich offen sagen - 

auch den Bund und die BGZ in der Verantwor-

tung, diesen Prozess zu gestalten; denn wer uns 

als Land nicht von Anfang an einbindet, muss 

zumindest in dem nachfolgenden Prozess dafür 

sorgen, dass das, was noch nicht passiert ist, in 

vernünftiger und kluger Weise nachgeholt wird. 

Aber wenn es Punkte gibt, bei denen auch wir für 

Fragestellungen zur Verfügung stehen können, 

dann tun wir das jederzeit gerne. 

Abg. Stefan Klein (SPD): Meine beiden Vorred-

ner, Herr Meyer und Frau Tippelt, haben schon 

vorweggenommen, dass von einer Lastenvertei-

lung zwischen den Bundesländern nicht wirklich 

die Rede sein kann, weil das geplante Zwischen-

lager so nah an der Landesgrenze ist, dass es 

sich eigentlich schon in Niedersachsen befindet. 

Minister Lies (MU): Ich habe an den Koalitions-

verhandlungen in Berlin mitgewirkt und dabei 

sehr deutlich gesagt, dass es nicht sein kann, 

dass wir in Niedersachsen mit praktisch allem be-

troffen sind, was radioaktive Abfälle angeht, son-

dern dass ein solches Bereitstellungslager au-

ßerhalb Niedersachsens errichtet werden soll. 

Damit hatte auch ich nicht einen Abstand von 

300 m gemeint; das ist wohl offensichtlich. Ich 

wusste nur nicht, dass man das sogar mit Meter-

angaben präzisieren und beispielsweise festlegen 

muss, das Bereitstellungslager müsse mindes-

tens 50 km von Niedersachsen entfernt sein. 

Wenn man ehrlich ist, hätte wahrscheinlich auch 

kein anderer darüber nachgedacht, das so präzi-

se zu formulieren, zumal ich zu diesem Zeitpunkt 

auch nicht wusste, welche Standorte überhaupt 

infrage kommen - auch nicht, welche niedersäch-

sischen Standorte.  

Insofern ist die gerechte Lastenverteilung ein 

Problem, das sich auch - um es noch einmal zu 

sagen - noch erweitern wird; denn das Thema ist 

noch nicht abgeschlossen. Das ist nicht das letzte 

Bereitstellungslager, über das wir diskutieren. 

Und das ist auch nicht das Endlager, über das wir 

diskutieren.  

Die Debatte zur Endlagersuche verlief schon so 

ähnlich. Im Süden des Landes hatte man schon 

festgestellt, dass es dort leider nicht möglich sei, 

da man keine Tongesteine und keine Salzstöcke 

habe, aber wir in Niedersachsen hätten das ja al-

les.  

Zur gerechten Lastenverteilung gehört sicherlich 

mehr als die Einzelbetrachtung. Aufs Ganze be-

trachtet, gehören die gesamten Endlagerfragen 

auf den Tisch. Ich hoffe, dass wir im Laufe des 

Prozesses in den nächsten Jahren feststellen, 

dass „gerechte Lastenverteilung“ nicht nur ein 

schöner Begriff ist und nicht bedeutet: Es kann 

nicht an der gleichen Stelle in Niedersachsen 

mehrere Lager geben, sondern an verschiedenen 

Stellen in Niedersachsen. - Denn das - so mein 

Eindruck - stellen sich manche im Süden so vor.  

Abg. Stefan Klein (SPD): Es ist ja bekannt, dass 

ich generell gegen das Endlager Konrad und da-

mit auch gegen ein Bereitstellungslager bin, weil 

ich es nicht für nötig erachte und weil wir das 

Endlager Konrad nicht für durchsetzbar halten.  

Vorhin ging es um die Mengenbegrenzung im 

Endlager Konrad. Die Menge von 303 000 m³ ist 

ja nur einer der Faktoren. Der andere Faktor ist 

die Begrenzung der Radioaktivität. Eine Kapazi-

tätserhöhung von Konrad wäre schon deshalb 

sehr schwierig, weil die Materialmenge bei der 

Reduzierung von 650 000 auf 303 000 m³ - eine 

andere Verpressung - zu einer höheren Menge 

an Radionukliden führen würde, wofür wiederum 

erst eine Genehmigung erteilt werden müsste. 

Das halte ich für relativ unwahrscheinlich; zumin-

dest ist das die mir bekannte Argumentation auch 

vonseiten der Interessenverbände. 
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Minister Lies (MU): Es ist wichtig, dass die Men-

genbegrenzung von 303 000 m³ nicht in Zweifel 

gezogen wird. Das Problem ist auch überhaupt 

nicht zu lösen. Formal ist zwar alles möglich: 

Dann gäbe es ein neues Verfahren, einen neuen 

Antrag. Selbst wenn es ein neues Gesetz gäbe, 

könnte eine nachfolgende politische Mehrheit 

wiederum ein neues Gesetz machen.  

Es gibt aber etwas, das meines Erachtens - un-

abhängig von der Frage, was rechtlich möglich 

ist - notwendig ist: Das ist, wenn es zur Einlage-

rung im Schacht Konrad kommt - so will ich es 

mal formulieren -, eine klar definierte Grenze. Sie 

ist in zweierlei Hinsicht wichtig. Sie ist nicht nur 

für die Konrad-Diskussion selbst wichtig, sondern 

auch, um nicht den Fortgang der Dinge beim 

Thema Asse zu gefährden, weil es ansonsten zu 

einer Debatte käme, den Abfall aus der Asse im 

Endlager Konrad einzulagern. Dann wären die 

Anwohner im Bereich des Endlagers Konrad auch 

noch gegen die Rückholung aus der Asse, weil 

sie sich Sorgen machen müssten. Das geht nicht; 

damit muss Schluss sein. Wir dürfen nicht in 

Zweifel ziehen, dass es da eine ganz klare und 

knallharte Grenze gibt. Das halte ich für ganz 

wichtig. 

MR Lauenstein (MU): Zu Ihrer Frage nach dem 

radionukliden Spektrum und ob dieses über das 

Zwischenlager modifiziert werden könnte: Ich 

möchte ganz klar zum Ausdruck bringen, dass 

das radionuklide Spektrum, genauso wie die 

Menge von 303 000 m³, planfestgestellt worden 

ist. Wer es ändern will, muss Änderungen des 

Planfeststellungsbeschlusses erwirken. Ich glau-

be aber, das wollen - jedenfalls im Augenblick - 

nur wenige ernsthaft. Insofern wird es so bleiben, 

wie es ist.  

Abg. Stefan Klein (SPD): Ist es so, wie es sei-

tens der Bürgerinitiativen heißt, dass das Verfah-

ren für das Endlager an sich neu aufgerollt wer-

den müsste, wenn es ein Bereitstellungslager 

beispielsweise in der Nähe des Endlagers in 

Salzgitter gäbe? 

MR Lauenstein (MU): Was die Frage betrifft, ob 

durch das Anlegen eines Zwischenlagers an das 

Endlager Konrad selbst das Planfeststellungsver-

fahren geöffnet werden kann, so stellt sie sich 

zunächst in rechtlicher Hinsicht nicht, weil dort 

kein Zwischenlager vorgesehen ist. Selbst wenn 

es so wäre, müsste man sicherlich noch in eine 

Rechtsprüfung eintreten, ob dieses Zwischenla-

ger ein wesentlicher Bestandteil des Endlagers 

wäre.  

MR Quander (MU): Das wäre eine Einzelfallent-

scheidung, die man treffen müsste, falls es zu ei-

ner solchen Standortauswahl käme. Aber auf-

grund der Kriterien ist ein solcher Standort direkt 

am Endlager überhaupt nicht vorgesehen. Er war 

nie in der Suche inbegriffen. Insofern hat sich 

diese Frage für uns bisher nicht gestellt. 

Abg. Stefan Klein (SPD): Die Frage zielte auch 

darauf ab, dass viele sagen, der beste Standort 

für ein Bereitstellungslager wäre direkt am Endla-

gerschacht. Insofern ist das Argument, man 

müsste gegebenenfalls das ganze Verfahren 

wieder aufrollen, schon ein entscheidendes für 

die ganze Debatte, die dazu geführt wird. Deswe-

gen bin ich dankbar für die Antworten. Ich höre 

zumindest aus gewissen Bereichen, man sollte 

das Zwischenlager lieber dort vorsehen, wo end-

gelagert wird. Deshalb ist es bei einer solchen 

Option wichtig, alle Fakten zu kennen. 

Minister Lies (MU): Davon völlig losgelöst war 

aber meine die Forderung, dass wir keine weite-

ren Belastungen in Niedersachsen wollen. Es be-

steht diesbezüglich kein Zusammenhang mit der 

Frage des Endlagers Konrad, sondern es war 

meines Erachtens politischer Konsens aller, dass 

es auch mal gut sein muss mit konzentrierten Be-

lastungen, die man in Niedersachsen herbeiführt - 

von Gorleben über die Asse bis zum Schacht 

Konrad. Dass sich nicht alle Belastungen in Nie-

dersachsen konzentrieren dürfen, war davon los-

gelöst und ist - so denke ich - eine politische Bot-

schaft, an der wir festhalten müssen.  

Abg. Uwe Schünemann (CDU): Herr Minister, 

Sie haben durchaus zu Recht darauf hingewie-

sen, dass es an jedem potenziellen Standort Pro-

teste geben würde. Deswegen habe ich die fach-

liche Frage, warum neben einem Zwischenlager - 

die Zwischenlager sind ja schon genehmigt; 

Würgassen ist im Moment auch ein Zwischenla-

ger - und natürlich einem Endlager, das logi-

scherweise benötigt wird, ein zusätzliches Bereit-

stellungslager oder Logistikzentrum notwendig ist.  

Hat es etwas damit zu tun, dass von der Konditi-

onierung eine größere Gefahr ausgeht und auf-

grund von eventuellen anderen Sicherheitsstufen 

besondere Bauten notwendig sind? Es ist ja 

durchaus vorstellbar, dass stattfindende Trans-

porte nicht ohne Probleme durchgeführt werden 

können. Ich konnte über zehn Jahre Erfahrun-
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gen - zugegebenermaßen zwar nicht in diesem 

Bereich, aber doch was Gorleben angeht - ma-

chen. Es ist vorstellbar, dass hierbei Ähnliches 

passiert. Deshalb ist es meines Erachtens durch-

aus sinnvoll, so wenige Transporte wie möglich 

durchzuführen.  

Mir ist nicht klar, warum man eine Konditionierung 

nicht auch in den Zwischenlagern vornehmen 

könnte. Dann wäre es ja klar: Dann gäbe es ins-

gesamt einen Schritt weniger. Wenn man an je-

dem Zwischenlager noch etwas anbauen müsste, 

könnte es sein, dass es unwirtschaftlicher würde. 

Das würde mir einleuchten. In der Sache wäre 

mir insbesondere die Sichtweise des Umweltmi-

nisters wichtig. 

Minister Lies (MU): Die Notwendigkeit eines Be-

reitstellungslagers ergibt sich - wie ich es darge-

stellt hatte - aus der begrenzten Zahl der Stell-

plätze, die im Schacht Konrad in Salzgitter selbst 

zur Verfügung stehen. Wenn man eine Anliefe-

rung koordinieren muss, ist das der Weg. 

Ein weiterer Punkt ist, dass man im Moment die 

Konditionierung überhaupt nur an wenigen Stel-

len in Deutschland durchführen kann. Deshalb 

habe ich vorhin das Beispiel Leese genannt. Dort 

stehen Fässer, die konditioniert werden müssen, 

aber nicht nach Leese zurücktransportiert werden 

können, weil Leese als nicht genehmigter Stand-

ort ausscheidet.  

Das ist eines unserer größeren Probleme. Man 

hat stets gesagt, in 40 Jahren - so lange müssen 

diese Zwischenlager halten - sei das Thema erle-

digt, weil dann alles endgelagert sein würde. Nur 

hat man damals vergessen, dass es noch gar 

kein Endlager gibt. Das ist also sozusagen der 

Blick der Vergangenheit angesichts von Geneh-

migungsverfahren. Das ist übrigens sehr wichtig, 

weil es wiederum zeigt, dass man nicht willkürlich 

sagen kann: Wenn 40 Jahre nicht ausreichen, 

müssen wir den Abfall noch 40 Jahre länger er-

tragen. - Nein, Genehmigungsverfahren ist Ge-

nehmigungsverfahren.  

Wir haben Standorte - Leese ist ein Beispiel da-

für -, die die konditionierten und endlagerfähig 

verpackten Behältnisse nicht wieder aufnehmen 

können. Das heißt, es werden andere Lagermög-

lichkeiten benötigt. Logistische Bereitstellung und 

Zwischenlagerung ist also nicht an den Standor-

ten realisierbar, wo heute z. B. nicht endlagerfä-

higes Material gelagert wird.  

MR Lauenstein (MU): Die Lösung liegt im Begriff 

des „logistischen Zwischenlagers“ selbst. Warum 

„Logistik“? Weil aufgrund der Beschränkung hin-

sichtlich der Radionuklide bei der Einlagerung im 

Endlager Konrad ein durchorganisiertes System 

greifen muss, das es erlaubt, bestimmte Chargen 

zusammenzustellen. Der Betreiber ist sich sicher-

lich im Klaren darüber, dass es schwer sein wird, 

von den einzelnen Erzeugerstandorten aus sozu-

sagen Abfallgebinde direkt so zu ordern, dass die 

Logistik auf den wenigen zur Verfügung stehen-

den Stellplätzen im Endlager Konrad - Herr Lies 

hatte ja darüber gesprochen; das ist, wie gesagt 

ein Just-in-time-Verfahren - beherrscht wird. In-

soweit ist es erforderlich, dass an einer zentralen 

Stelle eine entsprechende Logistik eingerichtet 

wird, wohlwissend, dass man eine zusätzliche 

Strahlenbelastung durch die zusätzlichen Trans-

porte - in Grenzen - in Kauf nehmen muss. 

Abg. Uwe Schünemann (CDU): Ich freue mich 

sehr, dass Sie, Herr Minister, zumindest ange-

deutet haben, dass Sie Würgassen angesichts 

des Kriteriums von 300 m Abstand zur Wohnbe-

bauung gewissermaßen zu Niedersachsen zäh-

len, weil durch die Nähe zu Lauenförde usw. eine 

derartige Einbindung ins Niedersächsische be-

steht, dass man die Grenze sicherlich nicht strikt 

ziehen kann.  

Auch in diesem Zusammenhang interessiert mich 

Ihre Sichtweise als Umweltminister. Wie werten 

Sie die Kriterien, die hierbei nicht eingehalten 

werden? Denn man kann ja durchaus sagen - 

was wirtschaftlich wiederum sehr interessant ist -, 

dass es im Prinzip schlechter ist, dass ein Gleis-

anschluss 500 m weit entfernt ist. Jedoch ist das 

Kriterium des Abstands von 300 m zur Wohnbe-

bauung am Standort Würgassen nicht eingehal-

ten. Das ist - zumindest meiner Ansicht nach - 

anders zu bewerten als 500 m Abstand zum 

Gleisanschluss. Genauso ist Hochwasserschutz 

etwas, das ganz bewusst in die Zuständigkeit des 

Umweltressorts fällt.  

Deshalb ist es meiner Ansicht nach wichtig, dass 

wir uns als Land Niedersachsen genau anschau-

en, wie dabei gewichtet worden ist. Insbesondere 

braucht der Landkreis Holzminden, wie es die 

Vorredner auch schon gesagt haben, Unterstüt-

zung, um die Argumente gewichten zu können. 

Das geht bis hin zu Gutachten usw., deren Finan-

zierung möglicherweise eher durch das Land un-

terstützt werden sollte und die nicht allein Sache 

der Landkreise Höxter und Holzminden sein kön-

nen. 
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MR Quander (MU): Zur Frage des Mindestab-

stands zur Wohnbebauung von 300 m: Das 

Strahlenschutzrecht sieht gar keine Mindestab-

stände vor, sondern es wird mit Dosisgrenzwer-

ten gearbeitet, unabhängig von Abständen zur 

Wohnbebauung. Das Öko-Institut selbst, das den 

Auswahlprozess begutachtet hat, spricht von ei-

nem „weichen“ Kriterium und angesichts des Ab-

stands von 300 m von einem sehr „vorsichtigen 

Ansatz“ und macht vor dem Hintergrund, dass ei-

gentlich von Dosisgrenzwerten ausgegangen 

wird, darauf aufmerksam, dass es in bisherigen 

Genehmigungsverfahren mit solchen Abständen 

keine Probleme gegeben habe.  

Worauf das Öko-Institut noch hinweist, ist, dass 

ein ESK-Stresstest mit schwach und mittelradio-

aktiven Abfällen durchgeführt wird, bei dem nur 

Wohnbebauungen in einem Abstand von 100 m 

betrachtet wurden, weil das die relevanten Ab-

stände sind, in denen gegebenenfalls einschnei-

dende Maßnahmen des Katastrophenschutzes 

eher zu befürchten wären. 

* 

Damit schloss der Ausschuss die Aussprache 

über die Unterrichtung zum gegenwärtigen Sach-

stand ab. 

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 8: 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

über den Rückholplan für radioaktive Abfälle 

aus der Asse 

 

Unterrichtung 

Minister Lies (MU): Mit Blick auf die beiden vor-

angegangenen Tagesordnungspunkte schließt 

sich der Kreis in gewisser Weise: Erst werden ra-

dioaktive Abfälle produziert, dann werden sie ein-

gelagert - und nun geht es um ihre Rückholung. 

Das Thema Asse beschäftigt uns seit Jahrzehn-

ten intensiv. Auch wenn man mit Superlativen 

vorsichtig sein soll, so darf man doch festhalten, 

dass es sich bei der Asse um einen der größten 

Umweltskandale der vergangenen Jahrzehnte 

handelt. Auch wenn die Altlasten im Dethlinger 

Teich fast unglaublich sind, so ist das dortige 

Problem doch deutlich leichter lösbar als das As-

se-Problem. 

Rund um die Asse gibt es eine ausgesprochen 

aktive Bürgerschaft, die sich sehr engagiert ein-

bringt. Anfang 2020 hat der Asse-II-Koordinie-

rungskreis in gewisser Weise den zehnten Jah-

restag der Entscheidung zur Rückholung began-

gen; zu dieser Gelegenheit habe ich mit ihm ge-

sprochen. Auch dabei ist dieses große Engage-

ment deutlich geworden. 

Ohne die Menschen vor Ort, die mit Nachdruck 

im gesellschaftlichen und im politischen Raum für 

Fortschritte gekämpft haben, wäre nicht entschie-

den worden, den Variantenvergleich objektiv 

durchzuführen, der schließlich zur Rückholung 

führte. Damit ist in der Region die Erwartungshal-

tung verbunden, dass die Abfälle tatsächlich zu-

rückgeholt werden. 

Zehn Jahre nach der Entscheidung zur Rückho-

lung hält sich die Sichtbarkeit - zumindest oberir-

disch - der daraus resultierenden Maßnahmen in 

Grenzen. Das ist einer der Hauptkritikpunkte am 

bisherigen Handeln. Zwar geschieht eine ganze 

Menge. Im Bergwerk wird ein großer Aufwand be-

trieben, um die Kammern zu öffnen und zu ermit-

teln, in welcher Form die Abfälle vorliegen und 

wie sie geborgen werden können. Gleichwohl 

macht sich der Eindruck in der Region breit, dass 

man nicht so recht weiß, wie es weitergehen soll. 

Auch wenn ich schon vor Übernahme meines jet-

zigen Amtes einige Male die Asse II befahren ha-

be, habe ich als Minister die Frage aufgeworfen, 

warum es keinen Gesamtplan gibt. Zwar wird 

immer wieder von Maßnahmen berichtet, z. B. 

Sohlensicherungen, Kamerabefahrungen, Unter-

suchungen für den Schacht 5. Aber wenn das Ziel 

ist, irgendwann die Asse endgültig zu schließen, 

weil die radioaktiven Abfälle geborgen worden 

sind, dann muss dazu ein in sich stimmiger Weg 

mit sehr vielen einzelnen Schritten bzw. Positio-

nen beschritten werden. 

Schon vor eineinhalb bis zwei Jahren habe ich 

deshalb gesagt, dass ein Gesamtplan fehlt, dem 

entnommen werden kann, was zu unternehmen 

ist, damit sichergestellt wird, dass alles geborgen 

wird, was herausgeholt werden soll. Diesen Ge-

samtplan will ich als solchen sehen, habe ich be-

tont. Ein Stückwerk von Einzelvorhaben ohne Be-

schreibung von Prioritäten, Abhängigkeiten und 

möglichen Parallelitäten reicht nicht aus. Der Ge-

samtplan muss zudem so transparent sein, dass 

alle Maßnahmen zu erkennen sind, auch wenn 

diejenigen, die für das Jahr 2035 beschrieben 

werden, noch nicht so konkret dargestellt sind wie 

die, die für 2025 vorgesehen sind. Je näher die 

Umsetzung rückt, desto konkreter müssen sie 

beschrieben sein. Ferner müssen die Abhängig-

keiten erkennbar sein. Außerdem müssen Zeit-

marken und damit gegebenenfalls Verzögerun-

gen deutlich werden. Diese Erwartungshaltung 

haben auch die Beteiligten vor Ort. 

Jetzt liegt ein solcher Gesamtplan als Rahmen für 

die Rückholung der radioaktiven Abfälle vor, kurz 

„Rückholplan“ genannt. In diesen Rahmen kön-

nen die einzelnen zu genehmigenden Maßnah-

men eingeordnet werden, auch in rechtlicher Hin-

sicht. Dass wir uns im Jahr 2020 positiv darüber 

äußern - „freuen“ ginge wohl zu weit -, dass es 

einen solchen Gesamtplan gibt, ist nicht wirklich 

beruhigend. Vielmehr spricht das dafür, dass die 

BGE und ihre Geschäftsführer als Träger der 

neuen Struktur das Thema konsequent angegan-

gen sind. Das spricht aber nicht dafür, dass das 

immer Konsens in der Arbeit war. Diese gewisse, 

durchaus berechtigte Kritik an der Lage in der 

Vergangenheit gehört meiner Meinung nach da-

zu; denn nur so kann man deutlich machen, wa-

rum heute anders vorgegangen wird, um dafür zu 

sorgen, dass sich die Dinge an der Asse wirklich 

verändern. 

Das Thema der Rückholung der radioaktiven Ab-

fälle aus der Asse ist in mehrerlei Hinsicht ent-
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scheidend. Erstens handelt es sich dabei um ei-

nen der größten deutschen Umweltskandale. 

Zweitens geht es darum, dass wir das, was wir 

vor Ort sagen, tatsächlich einhalten. Drittens ist 

unter extrem schwierigen Rahmenbedingungen 

zu arbeiten, weil das Bergwerk auf eine Art und 

Weise ausgefördert worden ist, die die Rückho-

lung der Abfälle nicht gerade einfacher macht. 

Ich möchte nun auf einige Aspekte des vorliegen-

den Rückholplans eingehen. 

Mittlerweile sind die Informationen dazu der Öf-

fentlichkeit zur Verfügung gestellt worden. Eigent-

lich sollte hierzu am 20. März 2020 eine Veran-

staltung vor Ort durchgeführt werden. Aber dann 

erging es uns so wie den Leuten in Würgassen: 

Die Veranstaltung war wegen der Corona-Krise 

nicht durchführbar. - Gleichwohl waren wesentli-

che Punkte des Rückholungsplans öffentlich. Das 

hat die Menschen vor Ort nach dem Motto „Was 

soll das? Jetzt wird wieder etwas öffentlich ge-

macht, ohne dass wir die Chance erhalten, dar-

über vernünftig zu diskutieren!“ durchaus verär-

gert. 

Um diese Lücke aufzufüllen, hat am Freitag, dem 

17. April 2020, eine ungewöhnliche Veranstaltung 

stattgefunden, nämlich eine Art von Videokonfe-

renz. An ihr haben vonseiten der Landesregie-

rung neben mir Herr Lauenstein und Herr Quan-

der vom MU sowie der Präsident des LBEG, Herr 

Sikorski, teilgenommen. Bei dieser Gelegenheit 

wurde der Rückholplan vorgestellt, und es konn-

ten Fragen gestellt und Statements abgegeben 

werden. - Das ist sicherlich nicht optimal, aber 

immer noch besser, als gar nicht zu informieren. 

Diese „Videokonferenz“ ersetzt nicht die Veran-

staltung vor Ort, schuf aber eine Brücke und wur-

de nach unserer Wahrnehmung vor Ort mit 

Wohlwollen aufgenommen worden. 

Die dabei gestellten Fragen reichten von techni-

schen Details - z. B. zur Länge der Zeit, bis eine 

unterirdische Schleuse öffnet und schließt - bis zu 

ganz grundlegenden Themen, z. B. zu den Grün-

den, warum das Zwischenlager für die rückgehol-

ten Abfälle am Standort Asse II entstehen muss. 

Selbstverständlich ersetzt dieser Weg auch nicht 

viele andere Veranstaltungen, die noch kommen 

werden. Wir werden noch einen langen Diskussi-

onsprozess vor uns haben. 

Vor diesem Hintergrund begrüße ich es ausdrück-

lich, dass der Rückholplan jetzt vorliegt. Er ist 

noch nicht fertig, weil eine ganze Reihe von 

Punkten noch zu präzisieren sind, sondern stellt 

einen Rahmen und ersten Baustein für die Rück-

holungsarbeiten dar. Die Entwicklungsschritte 

„Konzeptplanung - Ausführungsplanung - prüffä-

hige Genehmigungsunterlagen“ müssen jetzt für 

alle anstehenden Maßnahmen für die Beteiligten 

stringent und nachvollziehbar erkennbar werden. 

Der Plan muss auch transparent und für die Öf-

fentlichkeit verständlich sein. 

Auf das MU kommt dabei die Hauptlast der Ge-

nehmigungsarbeiten zu. Durch die Konzentrati-

onswirkung, die sich aus der Lex Asse ergibt, lie-

gen die wesentlichen Aufgaben bei uns im MU. 

Wir müssen über entsprechende administrative 

und personelle Ressourcen - also Finanzmittel - 

verfügen, um die Zuarbeit sicherstellen zu kön-

nen. Das habe ich dem Bund gesagt, und das 

habe ich auch bei der genannten Veranstaltung 

gesagt: Dazu bedarf es der erforderlichen Fi-

nanzausstattung. Entweder werden diese finanzi-

ellen Mittel im Zuge des Genehmigungsverfah-

rens über Gebühren erhoben, oder der Bund stellt 

Geld auf andere geeignete Weise zur Verfügung. 

Offen gesagt: Mit dem uns im MU zur Verfügung 

stehenden Personal können den Maßgaben zur 

notwendigen Beratung bei der Erstellung prüf- 

und genehmigungsfähiger Anträge sowie den An-

forderungen aus den Genehmigungsverfahren 

selbst nicht entsprochen werden. - Von daher 

werbe ich auch in diesem Kreis, das auch gegen-

über dem Bund deutlich zu machen; denn ein 

solches Verfahren kann man nicht „mal eben so“ 

durchführen, sondern dessen Ablauf und Beglei-

tung durch das MU hängen ganz stark von der 

quantitativen und qualitativen Besetzung ab. 

Ferner sieht die Landesregierung es als absolut 

notwendig an, dass Öffentlichkeit und Behörden 

durch den Betreiber transparent, verständlich und 

umfassend informiert werden, gerade auch nach 

den Vorgaben des Atomgesetzes, aber auch dar-

über hinaus. 

Die Landesregierung ist sich der Verantwortung 

für die zügige Durchführung der atom- und strah-

lenschutzrechtlichen Genehmigung bewusst. Bei-

de Rechtsbereiche sind zu berücksichtigen, weil 

zu den eingelagerten Abfällen auch Kernbrenn-

stoffe zählen; deswegen das atomrechtliche Ver-

fahren. Wenn präzisiert werden kann, welche Ab-

fälle wo lagern, könnte differenziert werden, so-

dass ansonsten - wie für Würgassen - ein strah-

lenschutzrechtliches Verfahren durchgeführt wer-
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den könnte. Bis dahin muss aber die Worst-Case-

Annahme gelten, sodass man sich auf ein atom-

rechtliches Verfahren konzentrieren muss. 

Zum weiteren Verlauf möchte ich nur einige Eck-

punkte nennen. Nicht, dass bislang nichts pas-

siert wäre: Jetzt kommt man an der Asse in die 

Umsetzung, die tatsächlich sichtbar wird. Einer 

der ganz entscheidenden Punkte, wenn auf die 

konzeptionellen Planungen die Genehmigungs-

verfahren folgen, wird der Schacht 5 für die 

Rückholung sein. Wenn die Arbeiten an diesem 

Schacht losgehen, ist das ein entscheidendes 

Signal an die Region; denn mit diesem neu abzu-

teufenden Schacht wird die Rückholung der Ab-

fälle erst ermöglicht und zugleich sichergestellt. 

Der Zeitplan für die Rückholung weist das Ziel 

aus, die über- und untertägigen Erkundungen, die 

der Standortfestlegung und dem Schachtbau die-

nen, bis zum vierten Quartal 2020 abzuschlie-

ßen - also quasi morgen -, um danach die stand-

ortabhängige und standortunabhängige Entwurfs-

planung für all das, was notwendig ist, aufzustel-

len. Die Bauarbeiten für den Schacht 5 sollen im 

ersten Quartal 2022 beginnen und 2027 abge-

schlossen werden. Ohne den Schacht 5 keine 

Rückholung! 

Natürlich gibt es noch viele andere Dinge, die 

auch gegeben sein müssen. Aber wenn es nie mit 

den Bauarbeiten losgeht, zweifeln die Leute vor 

Ort immer mehr an, dass die Zeitpläne eingehal-

ten werden. Dabei hoffe ich, dass die für den 

Schachtbau vorgesehenen fünf Jahre ausreichen; 

denn in den vergangenen Jahren haben wir im-

mer wieder erlebt, dass Verfahren in der Geneh-

migung und in der Umsetzung mehr Zeit als ge-

plant in Anspruch genommen haben. 

Die Genehmigungsphase erstreckt sich im Übri-

gen bis zum ersten Quartal 2024. Das heißt, die 

Bauarbeiten können aufgenommen werden, be-

vor alles endgültig genehmigt ist. Damit ist so et-

was wie ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn gege-

ben. Das ist eine Besonderheit der Lex Asse: 

Ohne diese Möglichkeit könnte letztlich nie ange-

fangen werden, weil vor den Bauarbeiten unklar 

ist, was das letzte Genehmigungsverfahren im 

Detail umfassen muss. Von daher muss, so weit 

es möglich ist, vorgezogen oder parallelisiert 

werden. 

Klar ist aber auch, dass ein Zwischenlagerstand-

ort gesichert vorliegen muss, um die geborgenen 

Materialien nach der Konditionierung zwischenzu-

lagern. Der Ansatz „Was ich nicht kenne, muss 

ich nicht lösen“ trägt nicht; denn wenn kein Zwi-

schenlager gegeben ist, können letztlich die Ab-

fälle nicht geborgen und aufbereitet werden; denn 

ein Pufferlager kann die anfallenden Mengen 

nicht aufnehmen. 

Selbstverständlich ist das ein unangenehmer As-

pekt dieses Themas. Aber wir kommen nur voran, 

wenn alle Aspekte so zeitgerecht angegangen 

werden, dass die Rückholung funktioniert. 

Das Stichwort der Konditionierung ist bereits ge-

fallen. Die aus den Einlagerungskammern gebor-

genen Abfälle und anderen Materialien können 

nicht unter Tage konditioniert werden; denn dort 

steht nicht der erforderliche Platz zur Verfügung, 

und dort ist dies darüber hinaus aus Sicherheits-

gründen nicht möglich. Wenn unter Tage bei der 

Konditionierung ein Problem aufträte, würde dort 

im Zweifelsfall alles stillstehen. 

Deswegen führt kein Weg daran vorbei, dass die 

Abfälle und weiteren Materialien transportfähig - 

wenn auch nicht straßentransportfähig - nach 

über Tage geholt und konditioniert werden. Diese 

Konditionierung soll direkt am Standort Asse er-

folgen; auch das ist Bestandteil des Rückhol-

plans. Im Zuge der Konditionierung müssen Ab-

fälle, Fässer, kontaminierte Salze etc. getrocknet 

und gesichert werden. Anschließend werden sie 

in einer Weise in Transportbehältnisse verpackt, 

dass sie im Grunde genommen endlagerfähig 

sind. 

Damit stehen wir wieder vor einem großen Pro-

blem: Nimmt man es genau, kann man die Para-

meter der Endlagerfähigkeit erst bestimmen, 

wenn man das Endlager geplant hat; denn das 

Endlager bestimmt die Annahmebedingungen für 

das einzulagernde Material. 

Auch das zeigt, wie schwierig dieser Prozess ist. 

Vor diesem Hintergrund setze ich sehr darauf, 

dass das Endlagersuchverfahren, das im Herbst 

gestartet wird, auch dafür sorgt, dass zu Beginn 

der Rückholung der Asse-Abfälle - vorgesehen 

für 2033 - klar ist, wo diese Abfälle endgelagert 

werden sollen; denn dann läge die Sicherheit vor, 

wie die Abfälle konditioniert werden müssen. 

Auch das muss bedacht werden. 

Ich komme noch einmal auf das Zwischenlager, 

das die konditionierten Abfälle - hoffentlich in end-

lagerfähiger Form - annehmen wird, zu sprechen. 

Zu den Besonderheiten der Lex Asse gehört ne-
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ben der Möglichkeit, Teilgenehmigungen für ein 

gestuftes Verfahren zu erteilen und einen vorzei-

tigen Maßnahmenbeginn zuzulassen, auch die 

Konzentrationswirkung. Offen ist allerdings, ob 

auch die Zwischenlagerung von dieser Konzen-

trationswirkung bezüglich des Genehmigungsver-

fahrens umfasst ist. Das wird man sehr genau 

prüfen müssen. Die Abfallbehandlung ist aus 

meiner Sicht nur am Standort Asse zu realisieren. 

Ein Zwischenlager in der Nähe der Asse wäre si-

cherlich zielführend, aber auch das muss man 

prüfen. Auch das muss jetzt gemacht werden; 

denn wenn kein Zwischenlager vorhanden sein 

wird, das die Annahme der konditionierten Abfälle 

sichert, können die Materialien nicht aus der Asse 

geborgen werden. 

Deswegen ist es im Hinblick auf das Vertrauen 

der Menschen vor Ort wichtig, nicht immer nur 

gleichsam ein Stöckchen nach dem Motto „Guckt 

mal, das machen wir jetzt; damit könnt ihr doch 

zufrieden sein!“ hinzuhalten, sondern es muss 

immer vom Ende her gedacht werden: Ist sicher-

gestellt, dass auch die Endlagerung - zumindest 

die Zwischenlagerung - der Asse-Abfälle mit be-

dacht wird und die notwendigen Anlagen rechtzei-

tig fertiggestellt werden? Denn viel Zeit steht nicht 

zur Verfügung! Damit ergibt sich die dringende 

Notwendigkeit, all das zu klären. 

Der letzte Aspekt, auf den ich eingehen möchte, 

ist der der Notfallplanung, die bis 2030 abge-

schlossen sein soll. Immer wieder steht die Frage 

im Raum, was im Falle eines Problems gesche-

hen soll. Dass hierzu noch keine genauen Pla-

nungen vorliegen, ist nicht wirklich beruhigend. 

Eigentlich soll die Notfallplanung nicht benötigt 

werden, weil die Abfälle rückgeholt werden sollen. 

Trotzdem muss an diesem Aspekt gearbeitet 

werden. 

Ich weiß, dass vor Ort immer wieder dazu gefor-

dert wird, sich lieber um die Rückholung als um 

die Notfallplanung zu kümmern, aber es muss ja 

beides gemacht werden. Auch hierzu trifft der 

Rückholplan Festlegungen. 

Vor diesem Hintergrund ist es aus der Sicht des 

MU ein sehr wichtiger Schritt, dass nun der 

Rückholplan vorliegt. Er ist an manchen Stellen 

natürlich bei Weitem noch nicht so konkret, wie 

es sich manche wünschen. So wurde bei der Vi-

deokonferenz auch gefragt, was im Einzelnen in 

der Zeit zwischen 2033 und 2050 geschehen soll. 

Ehrlicherweise wissen wir noch nicht so genau, 

was dann geschehen soll. Zwar ist klar, auf wel-

che Ebene mit der Rückholung begonnen wird, 

aber die Details müssen in den nächsten Jahren 

erarbeitet werden. 

Mir ist der Hinweis wichtig, dass es durch die 

konzentrierende Wirkung für die zuständige Ge-

nehmigungsbehörde - im Wesentlichen das MU - 

eine hohe Belastung geben wird. Vor diesem Hin-

tergrund muss sichergestellt werden, dass die 

Verfahren, die durchgeführt werden müssen, tat-

sächlich in der vorgesehenen Zeit durchgeführt 

werden können. Dazu gehört auch eine ausrei-

chende Beratung. In Richtung der Betreiberin will 

ich aber hinzufügen, dass die von ihr vorgelegten 

Anträge auch von genehmigungsfähiger Qualität 

sein müssen. Es darf nicht darauf hinauslaufen, 

dass ein Papier als Antrag eingereicht wird, das 

erst im Laufe des Bearbeitungsprozesses an 

zentralen Stellen vervollständigt wird, sodass im 

Zweifelsfall auch nach einem Jahr noch keine 

Genehmigung vorliegt. Dabei kommt es auf die 

Qualität des Miteinanders von BGE und MU und 

der Beratung durch das MU an. 

 

Aussprache 

Abg. Marcus Bosse (SPD) kritisierte, die Vorstel-

lung des Rückholplans, die ursprünglich bereits 

für den Herbst 2019 vorgesehen gewesen sei, 

habe sich leider immer weiter verzögert. Dafür sei 

aber den ihm vorliegenden Informationen nach 

nicht die BGE, sondern eher die übergeordnete 

Bundesebene verantwortlich. 

Tatsächlich mache sich vor Ort die Sorge breit, 

dass die Rückholung verschleppt werden solle. 

Bereits bis zu den Probebohrungen zur Vorberei-

tung der Planungen zum Schacht 5 habe es ge-

fühlt ausgesprochen lange gedauert. Seit zehn 

Jahren werde das Grubengebäude durch die 

BGE stabilisiert, und weitere vorbereitende Arbei-

ten würden durchgeführt. Dabei werde hochwerti-

ge Arbeit geleistet, die aber nach außen kaum 

Wirkung entfalte, sodass sich das angesprochene 

Misstrauen, das Gefühl des Verschleppens breit 

machten. 

Wenn sich die Arbeiten bis zur Rückholung zu 

lange hinzögen, bestehe durchaus die Gefahr, 

dass sich Resignation einstelle und sowohl der 

Optionenvergleich als auch dessen Ergebnis - 

Rückholung - infrage gestellt würden. Er, Bosse, 

stehe zum Ziel der Rückholung. 
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Zu Recht habe der Minister die hohe Bedeutung 

von Transparenz, Sachlichkeit und Fachlichkeit 

angesprochen. Davon sei die Videokonferenz am 

17. April geprägt gewesen, und auch die Öffent-

lichkeitsarbeit der BGE z. B. in der Infostelle Asse 

genüge diesen Ansprüchen. Diesen Kriterien 

müsse auch das Verfahren zur Festlegung der 

Standorte für die Konditionierungsanlage und für 

das Zwischenlager entsprechen. 

Minister Lies (MU) unterstrich, es sei absolut rich-

tig gewesen, den Optionenvergleich durchzufüh-

ren, und auch sein Ergebnis - die Rückholung - 

sei richtig. Klar sei aber auch, dass aus der Um-

setzung dieser Entscheidung neue Belastungen 

erwüchsen, die überwunden werden müssten. 

Wenn sich die Menschen die Rückholung 

wünschten, dann hätten sie den Zustand nach 

der Rückholung im Sinn. Bis dahin bringe der 

damit verbundene Prozess aber sehr viele Fra-

gen mit sich, beispielswiese nach einer Strahlen-

belastung. 

Daraus ergebe sich das Erfordernis einer trans-

parenten und sorgfältigen Begleitung, wozu auch 

die Nachvollziehbarkeit bezüglich der erforderli-

chen Schritte, der Abhängigkeiten und der Zeit-

räume gehöre. In dieser Hinsicht habe in der Ver-

gangenheit ein Problem bestanden: Wenn sich 

ein Genehmigungsverfahren verzögert habe, sei 

unklar gewesen, was das für das gesamte weite-

re Verfahren bedeute. Solange eine Verzögerung 

im Detail aufgrund eines Zeitpuffers keine verzö-

gernden Auswirkungen auf das Gesamtprojekt 

habe, könne diese toleriert werden. Wenn aber 

ein verspätetes Element die gesamte Rückholung 

aufhalte, werde es wirklich problematisch - auch 

bezüglich der Glaubwürdigkeit. In dieser Hinsicht 

könne mit dem Rückholplan als Gesamtplan 

Klarheit geschaffen werden. Damit könne auch 

verdeutlicht werden, dass die Entscheidung für 

die Rückholung richtig sei. 

Klar sei im Übrigen, dass in den Details noch vie-

le Fragen zu beantworten seien. So müssten z. B. 

noch Maschinen entwickelt werden, mit denen 

man bei der Rückholung in die Einlagerungs-

kammern vordringen und Abfälle und Salz her-

austransportieren könne. Auch das sei am 

17. April deutlich geworden - aber auch, dass die 

Probleme technisch lösbar seien. 

Nun müssten die Verantwortlichen zur Entschei-

dung zur Rückholung stehen. Dazu gehöre auch, 

deutlich zu machen, dass am eingeschlagenen 

Weg nichts vorbeiführe, sondern dass man ihn 

bis zum Ende beschreiten müsse. Dazu gehöre, 

die Themen Abteufen von Schacht 5 - mitsamt 

der dabei anfallenden Abraummengen -, Konditi-

onierungsanlage, Pufferung und Zwischenlager 

offensiv anzugehen. Die Menschen vor Ort seien 

bereit, die mit diesen Arbeiten verbundenen Um-

stände zu akzeptieren, wenn ihnen verdeutlich 

werde, dass das Gesamtkonzept funktioniere. 

Ganz entscheidend sei bei allen Schritten ein ho-

hes Maß an Sorgfalt; denn bei der Asse II hande-

le es sich um ein wirklich problematisches Berg-

werk. Im Eifer des Handelns dürfe es nicht dazu 

kommen, dass zu wenig geprüft werde, weshalb 

etwas Unwiederbringbares gefährdet oder gar 

zerstört würde; denn das würde den Prozess der 

Rückholung infrage stellen. Diese Notwendigkeit 

führe dazu, dass dem Bestreben, schnell vorzu-

gehen, das Erfordernis der sorgfältigen Prüfung 

gegenüberstehe. Deswegen nehme das Gesamt-

verfahren letztlich doch viel Zeit in Anspruch. Die-

se komplexe Aufgabe werde von allen Beteiligten 

vor Ort bereits seit Langem wahrgenommen. 

Entscheidend sei, dass mit dem Beginn des Baus 

von Schacht 5 im Jahr 2022 endlich die Zugänge 

geschaffen würden, die erst die Rückholbarkeit 

ermöglichten. Außerdem müsse immer wieder 

verdeutlicht werden, dass er ein Teil einer durch-

dachten und klugen Lösung sei, damit Misstrau-

en, Skepsis und Verzweiflung aufseiten der vor 

Ort Betroffenen zerstreut würden. 

MR Lauenstein (MU) verdeutlichte, im Fall des 

Schachtes 5 hätten technisch-geowissenschaft-

liche Probleme - und nicht gesellschaftliche - da-

zu geführt, dass so viel Zeit seit den ersten Pla-

nungen bis zum Baubeginn verstreiche. Auch der 

Betreiber weise immer wieder darauf hin, dass 

der Schacht in einem Bereich der Asse angelegt 

werden müsse, in dem man mit Restrisiken - 

auch wenn sie so weit wie möglich minimiert wür-

den - klarkommen müsse; denn es stehe für das 

Abteufen kein ausgedehntes Salinar zur Verfü-

gung. Vor diesem Hintergrund seien die umfang-

reichen Untersuchungen mittel Bohrungen und 

Seismik durchgeführt worden. 

Abg. Dunja Kreiser (SPD) berichtete, auch bei 

der Veranstaltung am 17. April sei deutlich ge-

worden, dass die Bürgerinitiativen wegen der lan-

gen Dauer der bisherigen Verfahren - die noch 

kein handfestes und allgemein sichtbares Ergeb-

nis gezeitigt hätten - kritisch bis verzweifelt seien. 

Leider erforderten die besonderen Umstände der 
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Asse II ein sehr vorsichtiges Vorgehen mit ent-

sprechend umfangreichen Untersuchungen, um 

die nötige Verlässlichkeit herzustellen. 

Mit dem Rückholplan sei das Gesamtprogramm 

der Rückholungsarbeiten überschaubar gewor-

den, ohne dass die Arbeiten an diesem Gesamt-

konzept abgeschlossen seien. Damit entstehe die 

Frage, wann mit dessen Fertigstellung zu rech-

nen sei. Es wäre zweckdienlich, wenn diese Ar-

beiten so schnell wie möglich abgeschlossen 

werden könnten; denn es dürfe angesichts von 

Gewöhnungseffekten nicht damit gerechnet wer-

den, dass die Bevölkerung für alle Zeiten hinter 

der Entscheidung zur Rückholung stehe. Ent-

sprechende Tendenzen seien vor Ort durchaus 

bei Minderheiten zu vernehmen, die aber anläss-

lich der Corona-Krise leiser geworden seien. Die 

Mehrheit der Bevölkerung stehe hinter dem 

Rückholungsvorhaben. 

Von der Bürgerinitiative sei im Übrigen auch die 

Frage aufgeworfen worden, ob der Rechtsrah-

men - geprägt von Berg-, Atom- und Strahlen-

schutzrecht - für die Rückholung noch weiter an-

gepasst werden müsse bzw. ob der gegenwärtige 

Rechtsrahmen ausreiche. Entscheidend sei, dass 

der Schutz der Menschen an erster Stelle stehe. 

In diesem Zusammenhang sei auch die Diskre-

panz zwischen der geplanten Fertigstellung des 

Schachtes 5 im Jahr 2027 und dem Vorliegen der 

Notfallplanung erst im Jahr 2030 zu hinterfragen. 

Aus diesem zeitlichen Auseinanderklaffen ergebe 

sich ein Risiko. Deshalb sollten die Arbeiten an 

der Notfallplanung deutlich vorgezogen werden. 

Minister Lies (MU) wies bezüglich des Vorliegens 

der Notfallplanung bis 2030 darauf hin, dass die 

ersten Rückholungsarbeiten erst 2033 aufge-

nommen werden sollten, nämlich auf der 511-m-

Sohle, wo 1 % der Abfallgebinde - wenn auch mit 

25 % der eingelagerten Gesamtaktivität - lagere. 

Auf der 725-m-Sohle solle die Rückholung eben-

falls im Jahr 2033 aufgenommen werden, wo 

rund 7 % der Gebinde lägen; der Rest der Gebin-

de befinde sich auf der 750-m-Sohle. Die Bau-

ausführungen für die Rückholung sollten im Jahr 

2032 beginnen. Der Zeitraum der Rückholung 

werde sich deutlich über das Jahr 2050 hinaus 

erstrecken. 

Daraus ergebe sich, dass vor dem Jahr 2033 die 

der Rückholung vorzuschaltenden Schritte - im 

Sinne eines Gesamtsystems - geplant und umge-

setzt seien. In diesem Sinne sei auch transparent 

darzulegen, dass der Zeitplan mit allen Teilaspek-

ten der Rückholung eingehalten werde. 

Bis jetzt seien Aspekte, deren Umsetzung zeitlich 

näher lägen, in den heute vorliegenden Planun-

gen näher konkretisiert als diejenigen, die noch in 

mittlerer Zukunft lägen. Selbstverständlich müss-

ten die jetzt noch weniger konkretisierten Planun-

gen mit fortschreitender Zeit bis zur Aufnahme 

der Rückholung detailliert werden. 

Die Auffassung, dass die rechtlichen Grundlagen 

für die Genehmigung der weiteren Schritte bis zur 

Rückholung nicht ausreichten, teile er, Minister 

Lies, nicht. Gerüchte nach dem Motto „Das alles 

geht doch gar nicht!“ seien problematisch. Richtig 

sei vielmehr, dass mit der Lex Asse die rechtli-

chen Grundlagen für die Rückholung geschaffen 

worden seien, wobei die Konzentrationswirkung 

der Lex Asse hervorzuheben sei. Mittlerweile lie-

ge auch der Rückholplan vor, der die Umsetzbar-

keit belege. Selbstverständlich seien noch viele 

einzelne Schritte zu gehen, die aber immer dem 

großen Ganzen zugeordnet werden müssten. 

Zur rechtlichen Lage ergänzte MR Lauenstein 

(MU), die genannte Lex Asse sei mit § 57 b des 

Atomgesetzes geschaffen worden. Diese Rege-

lung sehe ein Genehmigungsverfahren vor, das 

ansonsten im deutschen Recht unbekannt sei. 

So werde klargestellt, dass für die Rückholung 

der Abfälle kein Planfeststellungsverfahren benö-

tigt werde. Außerdem würden verfahrensbe-

schleunigende Maßnahmen vorgesehen, näm-

lich - jeweils auf Antrag des Betreibers - die Kon-

zentrationswirkung, die Möglichkeit, Teilgenehmi-

gungen innerhalb des konzentrierten Verfahrens 

zu erteilen, und die Zulassung des vorzeitigen 

Beginns zulassungsbedürftiger Vorbereitungs-

maßnahmen. Gleichwohl habe es der Betreiber 

weiterhin in der Hand, ob separate bergrechtliche 

Verfahren durchgeführt würden oder ob berg-

rechtliche Verfahren unter Anwendung der Kon-

zentrationswirkung im Rahmen von § 57 b AtG 

durchgeführt würden. 

Abg. Horst Kortlang (FDP) brachte die Gefahr 

eines verstärkten Wasserzutritts zur Asse zur 

Sprache und erkundigte sich, welche Maßnah-

men der Notfallplan dafür vorsehe. 

Die Entwicklung des Wasserzutritts, antwortete 

Minister Lies (MU), werde durch die BGE genau 

beobachtet und erfasst. Bereits bei einer nur 
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leichten Zunahme der Zutrittsmengen reagiere 

die Öffentlichkeit sehr sensibel. 

Das zutretende Wasser werde erfasst, gespei-

chert, freigemessen - die Salzlauge sei radiolo-

gisch unbelastet - und abtransportiert. Diese 

Möglichkeiten bestünden auch für erhöhte Zu-

trittsmengen bis zu einer gewissen Grenze. 

Falls die gegenwärtigen Kapazitäten zur Entsor-

gung der Zutrittswässer nicht ausreichten, könn-

ten sie auch zur Flutung eines alten K+S-

Salzbergwerks in Sehnde verwendet werden. Klar 

sei aber auch, dass die Einleitung von Lauge aus 

einem Atommüllendlager vor Ort in Sehnde sehr 

kritisch betrachtet werde. Vor diesem Hintergrund 

sei für den Fall, dass das Bergwerk in Sehnde für 

die Entsorgung genutzt werden müsse, die Mög-

lichkeit geschaffen worden, dass unabhängige 

Dritte die Qualität dieser Wässer prüfen könnten, 

damit das Gefühl von Sicherheit aufgebaut wer-

de. 

Klar sei aber auch, dass die Zutrittsmengen, die 

aus der Asse II nach über Tage gefördert werden 

könnten, endlich sei. Es seien also durchaus 

Szenarien denkbar, in denen durch zu hohen 

Wasserzutritt die Rückholung unmöglich werde. 

MR Lauenstein (MU) fügte hinzu, der Terminus 

technicus sei der „auslegungsüberschreitende 

Lösungszutritt“ (AÜL). Mit ihm setze sich die BGE 

sehr detailliert auseinander, auch auf Druck des 

LBEG und des MU. Dazu gehörten Kriterien zur 

näheren Beschreibung des AÜL, die durch die 

BGE zu erarbeiten und anschließend LBEG und 

MU zu übermitteln seien. 

Das müsse nicht zwangsläufig nur eine starke 

Erhöhung der Zutrittsmenge von gegenwärtig 

rund 12 m³/d sein, sondern könne auch in einer 

Verlagerung an einen Ort im Bergwerk bestehen, 

wo die Zutrittswässer nicht mehr erfasst werden 

könnten. Fielen die gegenwärtigen Zutrittsmen-

gen in einer Einlagerungskammer an, könne be-

reits der AÜL eintreten. 

Käme es zum AÜL, seien weitreichende Ent-

scheidungen zu treffen, die nicht nur die Öffent-

lichkeit und Fachbehörden beträfen. Im Zweifels-

fall habe der Deutsche Bundestag über die Auf-

gabe der Asse II zu entscheiden. Bei den dann zu 

treffenden Maßnahmen müsse der Schutz der 

Menschen an vorderster Stelle stehen. Zu verhin-

dern sei, dass Strahlung an die Oberfläche ge-

lange. 

Das größte Einzelprojekt in diesem Zusammen-

hang sei die Beschaffung von weit über 

100 000 m³ Magnesiumchloridlösung, die im Falle 

eines AÜL durch den Betreiber in das Bergwerk 

zu leiten sei, das Konzept der Gegenflutung. Der-

artige Mengen seien selbstverständlich nicht am 

Markt normal verfügbar, weshalb sie in Kavernen 

vorgehalten werden müssten. MU und LBEG leg-

ten großen Wert auf die Entwicklung und Umset-

zung dieses Projekts, für das ein zwei- bis 

dreistelliger Millionenbetrag anzusetzen sein dürf-

te. 

Die Notfallmaßnahmen müssten bis 2030, also 

vor Beginn der Rückholung, abgeschlossen sein; 

andernfalls werde die Rückholung nicht aufge-

nommen. Dies habe auch der technische Ge-

schäftsführer der BGE, Herr Dr. Lautsch, betont. 

Abg. Martin Bäumer (CDU) erinnerte an die 

Schlussphase des Asse-II-Betriebs durch das 

Helmholtz Zentrum, als immer wieder betont wor-

den sei, weil die Standfestigkeit der Grube ge-

fährdet sei, sollte sie mit Magnesiumchlorid geflu-

tet werden. Insofern sei von Interesse, in wel-

chem Maße die Standsicherheit des Grubenge-

bäudes seitdem erhöht worden sei. 

Ferner bat er um nähere Erläuterungen zum AÜL 

und wann das Notfallkonzept dazu vorliegen wer-

de. Abschließend fragte der Abgeordnete, wo die 

Magnesiumchloridlösung gelagert werden solle; 

damit mit ihr auf einen Notfall reagiert werden 

könne, müsse sie schon zuvor in der Nähe der 

Asse zur Verfügung stehen. 

Durch die verschiedensten Maßnahmen, antwor-

tete MR Lauenstein (MU) auf die erste Frage, die 

in den zurückliegenden rund zehn Jahren ergrif-

fen worden seien, sei die Standsicherheit der 

Grube deutlich erhöht worden. Klar sei aber auch, 

dass es kein Junktim zwischen hoher Standsi-

cherheit und einem Ende des Lösungszutritts ge-

be. Vielmehr stelle dieser eine Unwägbarkeit dar, 

mit der man fortlaufend umgehen müsse. 

Was den AÜL angehe, unterstrich der Ministerial-

vertreter, könne nicht der eine Grenzwert ange-

geben werden, ab dem er eintrete. Vielmehr 

müssten Kriterien geschaffen werden, aufgrund 

derer auch gegenüber Öffentlichkeit und Politik 

dargelegt werden könne, wann die Notfallmaß-

nahmen ergriffen werden müssten. 

Diese Kriterien beträfen nicht nur Menge und Ort 

des Zutritts, sondern z. B. auch Dichte, chemi-
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sche Zusammensetzung und Temperatur; denn 

eine steigende Salzkonzentration in der Zutritts-

lauge könne ein Hinweis auf einen veränderten 

Zutrittsweg des Wassers sein, der möglicher-

weise zu exponentiell steigenden Zutrittsmengen 

führe, weil Zutrittswege ausgewaschen würden. 

Derartige Entwicklungen nach langen Phasen 

stabiler Zutrittsmengen seien aus anderen Berg-

werken durchaus bekannt. 

Entscheidungen auf der Grundlage dieser Krite-

rien zum Ergreifen der Notfallmaßnahmen seien 

nicht reversibel; denn eine eingeleitete Flutung 

könne nicht rückgängig gemacht werden. 

Das MU fördere und fordere Erklärungen des Be-

treibers zu diesem Thema. 

MR Quander (MU) ergänzte, mit der Lex Asse 

werde nicht nur ein Rechtsrahmen für die Rück-

holung der Abfälle geschaffen, sondern der Ge-

setzgeber habe auch erkannt, dass in der Grube 

Notfälle eintreten könnten, die diese Rückholung 

unmöglich machten. Bei sicherheitsrelevanten 

oder radiologischen Problemen für Bevölkerung 

und Beschäftigte dürfe die Rückholung abgebro-

chen werden. Die Lex Asse sehe auch Regula-

rien für diese Entscheidung vor, die auch eine Be-

teiligung der Öffentlichkeit und des Deutschen 

Bundestags umfassten, damit - sofern es möglich 

sei - über das beste Vorgehen beraten werden 

könne. 

Abg. Frank Oesterhelweg (CDU) kritisierte, ob-

wohl das Thema Asse II im Landtag zumindest 

seit der 15. Wahlperiode diskutiert werde, würden 

heute zum Teil noch dieselben Fragen wie da-

mals behandelt. Obwohl die Frage des Zutritts 

von Lauge - gerade auch, wie mit ihr umzugehen 

sei - lange und engagiert diskutiert worden sei, 

lägen hierauf immer noch keine Antworten vor. 

Nun würden diese für 2030 angekündigt. 

Das Ausmaß des Problems werde deutlich, wenn 

man sich vor Augen halte, wie schwierig es bei 

einer zurückliegenden vorübergehenden Steige-

rung der Zutrittsmenge gewesen sei, die Lauge 

abzutransportieren. Sogar die Bereitstellung von 

Kesselwagen habe sich als schwierig erwiesen. 

Er, Oesterhelweg, habe den Eindruck gewonnen, 

dass sich diese Situation in all den Jahren bis zur 

18. Wahlperiode nicht wirklich geändert habe und 

dass letztlich immer noch auf Sicht gefahren wer-

de. 

Vor diesem Hintergrund teile er ausdrücklich die 

Auffassung, dass ein Gesamtkonzept für die 

Rückholung in all ihren Teilen benötigt werde, 

wozu die Notfallplanung ebenso gehöre wie die 

Antwort auf die Frage, wo die rückgeholten Abfäl-

le verbleiben sollten. Denn für die betroffene Re-

gion werde kein wirklicher Fortschritt erreicht, 

wenn die strahlenden Abfälle vor der Asse statt in 

der Asse lägen, wenn nicht klar sei, wie mit ihnen 

verfahren werde. 

Im Landkreis Wolfenbüttel habe man immer gut 

daran getan, in den wesentlichen Fragen wie der 

Rückholung oder dem Asse-Fonds mit einer 

Stimme zu sprechen. In diesem Sinne sollte nach 

Möglichkeit auch im Landtag verfahren werden, 

damit der bestehende politische Druck aufrecht-

erhalten werde. Deswegen rege er, Oesterhel-

weg, an, dass sich der Ausschuss regelmäßig 

durch die zuständigen Stellen unterrichten lasse, 

damit diesen immer wieder deutlich werde, dass 

nicht nur das MU Druck ausübe, sondern - bei 

Bedarf auch im gesteigerten Umfang - auch der 

Landtag. Erforderlichenfalls könne diese Diskus-

sion auch in die breitere Öffentlichkeit getragen 

werden. 

Der Begriff „Planungsbeschleunigungsgesetz“ sei 

eines der zentralen Schlagworte zu Beginn die-

ses Jahres gewesen. Mit der Dauer von Pla-

nungsverfahren mache sich Deutschland mittler-

weile weltweit lächerlich. Vor diesem Hintergrund 

interessiere ihn, Oesterhelweg, ob nach dem Ab-

schluss der wissenschaftlich-technischen Vorar-

beiten zur Rückholung sichergestellt sei, dass die 

erforderlichen Genehmigungen schnell erteilt 

würden. Keinesfalls dürfe es zu absolut überzo-

genen Genehmigungsverfahren kommen, mit de-

nen man sich letztlich selbst ein Bein stellen 

könnte. Sofern diese Gefahr bestehe, sollte über 

Landesrecht oder durch politischen Einfluss auf 

den Bund sichergestellt werden, dass die Ge-

nehmigungsverfahren kurz gehalten werden 

könnten. 

Minister Lies (MU) betonte, die Lex Asse sei 

letztlich ein extremes Planungsbeschleunigungs-

gesetz, weil es u. a. das Arbeiten mit Instrumen-

ten wie Teilgenehmigungen und vorgezogenem 

Maßnahmenbeginn ermögliche; die Planung des 

Schachts 5 sei ein Beispiel dafür. 

Aber auch wenn der Rechtsrahmen bereits Be-

schleunigungen gegenüber dem üblichen Verfah-

ren gestatte, so arbeite man in der Asse in einem 

ausgesprochen schwierigen Umfeld. Mit dem jetzt 
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vorliegenden Rückholplan werde die Möglichkeit 

zum Nachvollziehen dessen, was erreicht und 

was noch zu leisten sei, erleichtert. Vor diesem 

Hintergrund könne durchaus regelmäßiger infor-

miert werden. 

Dass die Rückholung gelinge, sei auch im Hin-

blick darauf, dass man sich auf politische Ent-

scheidungen verlassen könne, wichtig; denn ge-

rade in der Region um die Asse gehe es auch da-

rum, verloren gegangenes Vertrauen zurückzuer-

langen. Durch eine konsequente Umsetzung 

müsse man der Legende vorbeugen, in Wirklich-

keit sollten die Abfälle nie rückgeholt werden. Mit 

einer schnellen Umsetzung minimiere man aber 

auch die bekannten Risiken. 

Die Asse sei bekanntermaßen ein altes Gruben-

gebäude, sodass man dort immer bis zu einem 

gewissen Grade „auf Sicht fahren“ müsse. Dem 

Hinweis des Abgeordneten sei aber insoweit zu-

zustimmen, als nicht so weit auf Sicht gefahren 

werden dürfe, dass er nächste Schritt erst dann 

geplant werde, wenn der aktuelle vollständig be-

wältigt worden sei. Aber genau dabei helfe der 

gesamthafte Rückholplan; denn er beschreibe al-

le Themen auch in ihrer Abhängigkeit zueinander. 

Selbstverständlich könne es bei einem solchen 

vorausschauenden Arbeiten dazu kommen, dass 

eine geplante Maßnahme wegen eines neuen 

Problems nicht mehr umsetzbar sei oder über-

flüssig sei. Dies sei aber allemal besser, als we-

gen eines zu langsamen und zu wenig voraus-

schauenden Vorgehens nicht voranschreiten zu 

können. Klar sei, dass dieses vorausschauende 

Arbeiten nicht am Geld und auch nicht an den 

Rahmenbedingungen - auch MU-seitig - scheitern 

dürfe. 

Abg. Oesterhelweg sei auch zuzustimmen, dass 

eine Lösung für die Zwischenlagerung der kondi-

tionierten Abfälle gefunden werden müsse; denn 

ohne diese Lösung sei die Rückholung faktisch 

unmöglich. Selbstverständlich werde die Frage, 

wo dieses Zwischenlager zu errichten sei, mit 

Streit vor Ort verbunden sein. Vor diesem Hinter-

grund sei es wichtig, dass die Akteure, die vor Ort 

für die Rückholung gekämpft hätten, beim weite-

ren Asse-Verfahren an Bord blieben und sich 

auch für die Schaffung dieser Rahmenbedingun-

gen einsetzten. Dazu zählten im Übrigen auch die 

Grundstückseigentümer vor Ort, auf deren Ko-

operation man zur Vorbereitung der notwendigen 

Bauarbeiten angewiesen sei. 

MR Quander (MU) fügte im Hinblick auf die Ver-

fahrensbeschleunigung abschließend hinzu, das 

MU als Genehmigungsbehörde sei auf Anträge 

der BGE angewiesen, die vollständig seien. So-

bald diese vorlägen, greife die in der Lex Asse 

vorgesehene Sechsmonatsfrist für deren Bearbei-

tung. Insofern sei auch in dieser Hinsicht eine 

Beschleunigung vorgesehen. 

 

*** 
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